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Auf der Grundlage der mit Schreiben vom 11.11.2022 eingereichten Planunterlagen zum o.g. 
Bebauungsplan wird unter Berücksichtigung der Bedenken, Hinweise und Anmerkungen der berührten 
Ämter des Landratsamtes Landkreis Leipzig entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB folgende Stellungnahme 
abgegeben:

Allgemeiner Hinweis
Zu diesem Vorhaben fand am 15.07.2021 eine Ämterkonferenz zur frühzeitigen Ermittlung der für das 
Planverfahren relevanten Belange statt. Neben den Fachabteilungen des Landratsamtes haben auch 
Vertreter der Landesdirektion Sachsen und des regionalen Planungsverbands teilgenommen. Auf 
dessen Ergebnis wird in den folgenden fachlichen Stellungnahmen zum Teil Bezug genommen.

Wirtschaftsförderung
Die im Folgenden aufgeführten Leitziele des im Frühjahr 2020 beschlossenen 
Kreisentwicklungskonzeptes knüpfen an das Leitbild des Landkreises Leipzig als starken 
Wirtschaftsstandort an. Hierfür besonders zu erwähnen:

• Leitziel 1.1 Diversifizierte, zukunftsfähige und klimafreundliche Wirtschaftsstruktur im 
Landkreis Leipzig begünstigt Stabilität und unterstützt Innovationen.

Teilziele:
• Der Landkreis bietet den Unternehmen attraktive Standortbedingungen. Dazu zählt eine 

leistungsfähige technische Infrastruktur aber auch attraktive „weiche“ Standortfaktoren.
• Der Landkreis unterstützt Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.
• Der Landkreis begleitet aktiv den schrittweisen Strukturwandel (Ausstieg aus der Braunkohle) 

hin zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft.
-> Hierbei sei besonders auf den Handlungsansatz „Ausbau alternativer Energien“ und den 
damit verbundenen Maßnahmen „Begleitung und Mitgestaltung des Umbaus der 
Energieversorgung hin zu alternativen, klimafreundlichen Lösungen - Beförderung und 
Begleitung von Projekten im Rahmen „Unternehmen Revier“ hingewiesen
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Den Darlegungen zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Verbindung mit den 
Zielen und Darlegungen des Kreisentwicklungskonzeptes des Landkreises Leipzig folgend, begrüßt 
die Wirtschaftsförderung dieses Vorhaben.

Kreisentwicklung und Bergrecht
Zum o.g. Vorhaben Energiepark Borna im Zusammenhang mit den Änderungen der FNP Stadt Borna 
und Wyhratal sowie den Bebauungsplänen wird folgendes informiert:

1. In der Begründung zum Vorhaben sind die übergeordneten Planungen benannt, hier:
• Landesentwicklungsplan Sachsen 2030,
• Regionalplan Leipzig-Westsachsen sowie der
• Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den Tagebau Borna-Ost/Bockwitz

Für den Bereich TF 2.5 und 2.6 ist auf Grund der Lage im Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft des 
Braunkohlenplan bereits die Durchführung eines Zielabweichungsverfahren avisiert.
Die vorliegenden fachlichen Hinweise der Raumordnungsbehörde, Landesdirektion Sachsen, sowie 
der Regionalen Planungsstelle und des Umweltamtes sind diesbezüglich im weiteren 
Verfahrensverlaufzu berücksichtigen bzw. umzusetzen.

2. In der Begründung zum Bebauungsplan sollte ergänzend die Hohlraumkarte des Sächsischen 
Oberbergamtes (Unterirdische Hohlräume) geprüft und das Sächsische Oberbergamt Freiberg beteiligt 
werden. Aktuell sind hierzu keine Ausführungen in den Planunterlagen enthalten.
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Bauplanungsrecht
Es bestehen zum o.g. Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken. Grundsätzlich ist das mit dem Plan 
verfolgte Ziel, Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, zu begrüßen.

Hinweise
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan ist nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
genehmigungspflichtig, wenn die Bekanntmachung des B-Plans im Parallelverfahren vor der 
Bekanntmachung des FNP erfolgt (§ 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB).
Sollte der Bebauungsplan jedoch erst nach der Genehmigung der Änderung des Teil-FNP mit seiner 
Bekanntmachung in Kraft treten, wie aus der Begründung zu entnehmen, ist die Satzung lediglich bei 
der höheren Verwaltungsbehörde (Landratsamt Landkreis Leipzig) anzuzeigen.

Auf die Anpassungspflicht des Bebauungsplanes an den Zielen der Raumordnung nach § 1 Abs.4 
BauGB wird hingewiesen. Wie schon im Schreiben der Landesdirektion vom 09.12.2022 dargestellt, 
ist es, im weiteren Planungsverlauf nachzuweisen, dass die Voraussetzungen von Ziel 5.1.4.2 RPIL- 
WS erfüllt sind. Dies gilt für alle Pläne gleichermaßen.
Demnach ist der o.g. B-Plan nur genehmigungsfähig, wenn uns eine positive raumordnerische 
Stellungnahme im Verfahren vorliegt und im Falle eines erforderlichen Zielabweichungsverfahrens, der 
positive Bescheid der Landesdirektion vorhanden ist.

Denkmalschutz
Sowohl im Bereich der Baudenkmalpflege als auch im Bereich der Bodendenkmalpflege bestehen zum 
o.g. Vorhaben keine Einwände, da die zu vertretenden denkmalpflegerischen Belange nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand nicht berührt werden.

Hinweis
Ausführende Baufirmen sind schriftlich durch den Bauherrn auf die Meldepflicht von Bodenfunden 
gemäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen.

Auszug § 20 SächsDSchG:
(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen 

anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 
vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern 
nicht die zuständige Landesbehörde für den Denkmalschutz mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist.
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(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes 
sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird 
er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit.

Die zuständige Fachbehörde ist das Landesamt für Archäologie Sachsen, Tel: 0351/89260.

Denkmalkartierung B-Plan Energiepark Borna - Teilbereich 2 - Teilbereichen 2.1 bis 2.3

blau = archäologischer Relevanzbereich, rot = Baudenkmale 
Auszug CARDO Stand Dezember 2022
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blau = archäologischer Relevanzbereich, rot= Baudenkmale
Auszug CARDO Stand Dezember 2022
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Immissionsschutz
Durch das geplante Vorhaben können Lichtimmissionen (Blendwirkung) sowie Geräuschimmissionen 
(insbesondere tieffrequente Geräusche durch die Wechselrichterstationen) hervorgerufen werden.
Da eine konkrete Anlagenplanung nicht vorliegt (Anzahl Trafostationen & Wechselrichter, etc.) ist nicht 
ersichtlich welche Blendwirkung und Geräuscheinwirkungen hervorgerufen werden können. Bei den 
Geräuscheinwirkungen ist auch immer die Vorbelastung zu berücksichtigen.

Es ist eine genauere gutachterliche Bewertung zu den Lichtimmissionen einzureichen. In dieser ist zu 
erläutern, wie und in welchem Maße es zu einer Blendwirkung auf nahegelegene schutzbedürftige 
Wohnnutzungen kommt. Die Bewertung kann anhand der Hinweise zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 
erfolgen. Sichtschutzpflanzungen können möglicherweise ihre Belaubung im Winter verlieren. Es sind 
entsprechende Festsetzungen zu formulieren.

Bezüglich der Wechselrichterstation ist darzustellen, dass und in welchem Umfang die nachfolgenden 
betriebsbedingten Sachverhalte zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt beitragen:

• der Standort der Anlage bzw. die Entfernung zur nächsten schutzbedürftigen Nutzung,
• die Schallemissionsdaten der installierten Maschinen,
• die schallschutztechnisch erforderliche Ausführung der Bauhülle.

Es ist ein Schallgutachten einzureichen zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der Vorbelastung. Im Umweltbericht werden die 
vorhandenen Gewerbegebiete als Vorbelastung nicht erwähnt. Diese müssen mit eingearbeitet 
werden.
Der Punkt 3.2.9 muss ergänzt werden um die schalltechnischen Umweltauswirkungen bei einer 
Photovoltaik Anlage.

Natur- und Landschaftsschutz
Die Antragsunterlagen neben der kommunizierten noch ausstehenden Brutvogelbetrachtung sind nicht 
vollständig.

Im Rahmen der Ämterkonferenz wurde gefordert zu prüfen, ob das Projekt das FFH- bzw. 
Vogelschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Bockwitz“ auch unter Beachtung des Zusammenwirkens 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen kann (§ 34 BNatSchG),
Diese Prüfungen liegen nicht vor. In dem Zusammenhang wird auf die Überplanung einer bedeutenden 
Rast- und Äsungfläche östlich des Vogelschutzgebietes durch die Stadt Frohburg hingewiesen 
(„Schönauer Höhe“).

Ein AFB ist nicht geeignet, diese Forderung bezüglich des Vogelschutzgebietes zu erfüllen.
Die Beeinträchtigung des NSG „Bockwitz“ ist im Rahmen der weiteren Planung auszuschließen und 
darzulegen.

In den Planunterlagen wird vermutet, dass die Rastvögel, die die Solarparkflächen bisher zur Rast und 
Nahrungsaufnahme nutzten, auf Flächen östlich des Solarparks ausweichen können. Diesbezüglich 
fehlt jedoch ein Nachweis der Eignung. Werden diese Flächen von rastenden Vögeln schon genutzt? 
Bei der Ermittlung der Wirkungen des Vorhabens auf die Äsungsflächen bedarf es aufgrund 
wechselnder Kulturen vom Grunde her mehrjähriger Betrachtungen.
Die getroffenen Aussagen sind nachvollziehbar zu belegen, um das Eintreten von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sicher ausschließen zu können.
In der Argumentation ist auch eine klare Zuordnung der Beeinträchtigungen (Verbotstatbeständen § 44 
(1) Nr. 2 und 3 BNatSchG) vorzunehmen. Ein dauerhafter Verlust von Nahrungsflächen sollte nicht 
dem Störungstatbestand zugeordnet werden.
Neben notwendigen Kartierungen sollten auch fachliche Gutachten, wie z.B. im Rahmen der 
Feststellung der Fertigstellung der Schiffbarkeit für die Seen im Südraum Leipzig erstellt, ausgewertet 
werden.
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An der BAB 72 befinden sich stationäre Amphibienleiteinrichtungen. Ein Entfallen der Betrachtung 
dieser Artengruppe im AFB kann deshalb nicht nachvollzogen werden.
Es sollte auch die Möglichkeit der Anlage von Amphibienlaichgewässern im Plangebiet geprüft werden. 
Die zukünftige Gewährleistung der Funktionserfüllung angrenzender, im Rahmen der BAB 72 
angelegter artenschutzrechtlich relevanter CEF-Flächen, ist nachzuweisen.
Die Einzäunung von Flächen bei eventueller Schafbeweidung sollte die aktuellen Standards zum 
Herdenschutz bezüglich des Wolfs berücksichtigen. Die Belange der dauerhaften Einfriedung bisher 
frei zugänglicher Natur und Landschaft sind beachten.

Die Eingriffsregelung wurde in den Umweltbericht integriert. Es existiert eine Bilanzierungstabelle, die 
nicht eindeutig nachvollziehbar ist. Die Übersichtskarten der Biotoptypen lassen sich maßstäblich nicht 
genau verorten und Darstellungen finden sich z.T. auch nicht in den Planzeichnungen wieder. Deshalb 
ist zur Erklärung, wie in einem LBP üblich, eine flurstücksscharfe Darstellung des Ausgangs- und 
Endzustands der Flächen (auch unmittelbar angrenzend - Untersuchungsraum) sowie der Konflikte in 
Text und Karte sinnvoll und sollte nachgereicht werden. Zum Beispiel ist in der Planzeichnung TF 2.1 
im Nordosten nicht ersichtlich, ob die Obstbaumreihe (Maßnahme A02 der A 72 Abschnitt 3.2) angrenzt 
oder durch A 2 überplant wird. Was befindet sich auf der Fläche G 1 östlich TF 2.3 im 
Ausgangszustand? Ist die Maßnahme dort fachlich wirklich sinnvoll? Um welche zu erhaltende 
Kompensationsmaßnahme handelt es sich bei E 1 südöstlich TF 2.3? Generell sollten die bestehenden 
Kompensationsmaßnahmen und die dazugehörigen Vorhaben benannt werden. Östlich der 
Maßnahme E 2 bei TF 2.4 befindet sich noch eine Grünlandmaßnahme der Autobahn (Abschnitt 4), 
die nicht dargestellt, aber ebenfalls zu erhalten ist. Zwischen TF 2.4 und der Autobahn wurde die 
Maßnahme der Autobahn (Abschnitt 4) G 1.2 nicht dargestellt oder mit A 2 überplant? Auch westlich 
TF 2.5 ist die Lage der Maßnahme A 2 nicht im Detail bezüglich der Autobahn, der Maßnahme A 01 
(Ortsumgehung) und des Wirtschaftswegs auszumachen. Gleiches trifft auf TF 2.6 zu.

Im Übrigen liegt auch noch keine Klärung der raumordnerischen Zulässigkeit vor.
Für verbleibende Unsicherheiten sollte ein Monitoring vorgesehen werden.

Allgemeine Hinweise
Der Solarpark zwischen Autobahn und derTF 2.1 wurde bereits errichtet.
Der Schutzstatus des ND „Platane Borna“ wurde 2018 aufgehoben.

Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht
Es ist folgendes zu beachten
Der abgeschobene Oberboden soll entsprechend der Unterlagen nicht länger als 1 Jahr in Mieten 
zwischengelagert werden. Bei einer Zwischenlagerung von mehr als 2 Monaten empfiehlt sich zur 
Vermeidung von Vernässung, Erosion und zum Schutz vor unerwünschtem Aufwuchs eine 
Zwischenbegrünung.

Werden bei den Erschließungsarbeiten kontaminierte Stoffe vorgefunden, sind diese zu separieren und 
zu untersuchen. Anhand der Untersuchungsergebnisse ist über eine Verwertung, Behandlung oder 
Entsorgung des anfallenden kontaminierten Materials zu entscheiden. Die Entsorgung der anfallenden 
Abfälle hat entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen und ist dem 
Umweltamt des Landratsamtes Landkreis Leipzig nach Aufforderung nachzuweisen. Die Entsorgung / 
Verwertung und Lieferung ist nachweislich und lückenlos zu dokumentieren. 
Während der Bauausführung ist auf eine Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung in Bezug auf die 
anfallenden Bauabfälle zu achten. Das Getrenntsammlungsgebot der Gewerbeabfallverordnung ist 
strikt umzusetzen und zu dokumentieren. Entsprechend § 8 Abs. 1 der Gewerbeabfallverordnung 
haben Erzeuger und Besitzer von Bauabfällen diese getrennt nach Abfallarten zu erfassen und 
vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.

Für alle im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sowie während des laufenden Betriebs der Anlage 
anfallenden Abfälle ist im weiteren Verlauf der Genehmigungsplanung ein Entsorgungs- und 
Verwertungskonzept mit folgendem Inhalt zu erarbeiten und dem Landratsamt Landkreis Leipzig,
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Umweltamt, unaufgefordert zur Abstimmung vorzulegen:
- Alle tatsächlich bei der Ausführung der Baumaßnahmen sowie beim laufenden Betrieb 

der Anlage anfallenden Abfälle und Materialien einschließlich Mengenangaben sowie
- die Festlegung der Entsorgungs- bzw. Verwertungswege und Benennung der 

Entsorgungsanlagen bzw. die Art und Weise der geplanten Verwertung

Dabei sind getrennt voneinander alle anfallenden Abfälle gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AW) 
detailliert und eindeutig getrennt nach Art, Anfallstelle, Abfallschlüssel-Nr. (ASN) und Menge zu 
erfassen.

Forst
Es bestehen erhebliche Bedenken gegen den vorgelegten Bebauungsplan „Energiepark Borna - 
Teilbereich 2“ (BPL). Wenngleich durch das Vorhaben derzeit keine Waldflächen im Sinne des 
Sächsischen Waldgesetzes (SächsWaldG) betroffen sind, so werden jedoch in einem gewichtigen 
Ausmaß Vorranggebiete (VRG) Landwirtschaft-/ Forstwirtschaft bzw. Waldmehrung in Anspruch 
genommen. Aus Sicht der unteren Forstbehörde ist die Entscheidung über ein 
Zielabweichungsverfahren, vor der abschließenden Entscheidung überden vorgelegten BPL zwingend 
erforderlich, da die vorgelegte Planung Zielen der Raumordnung widerspricht:

a) im Hinblick auf das Erreichen des festgelegten Waldanteiles von 19 % in der Planungsregion
b) hinsichtlich der festgelegten Waldmehrungsflächen in der Planungsregion Leipzig- 

Westsachsen sowie des Sanierungsbereiches Borna-Bockwitz
Sich aus der Entscheidung über die Zielabweichung gegebenenfalls ergebende Bedingungen wären 
bei der Aufstellung des BPL zu beachten.

Begründung
Im Rahmen des vorgelegten BPL werden:

ca. 55 ha Vorbehaltsgebiet (VBG) Waldmehrung
- ca. 10 ha VRG Waldmehrung

ca. 15 ha VRG Land- und Forstwirtschaft
- ca. 4 ha VRG Schutz des vorhandenen Waldes (derzeit kein Wald im Sinne des Sächsischen 

Waldgesetzes (SächsWaldG), aufgrund maßstabsbegründeter Ungenauigkeiten und unter 
Beachtung der Festlegung benachbarter VRG ist diese Fläche zwar nicht dem VRG Schutz des 
vorhandenen Waldes aber dem VRG Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen)

für die zukünftige Nutzung als Sondergebiete Photovoltaik in Anspruch genommen.

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2003 (aktuelle Fassung 2013) legt in Ziel Z 4.2.2.1 fest, dass der 
Waldanteil im Freistaat Sachsen auf 30 % zu erhöhen ist. In der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
ist der Waldanteil auf 19% der Regionsfläche zu erhöhen. In der Begründung dieses Zieles bestimmt 
der LEP 2013 insbesondere die Tagebausanierungsbereiche des Südraumes Leipzig als landesweiten 
Schwerpunkt der Waldmehrung. Weiterhin heißt es in dieser Begründung:
„Mit der Waldmehrung in der Region soll auch den Folgen des Klimawandels entgegengewirkt und den 
zahlreichen positiven Wechselwirkungen zur Stabilisierung des Naturhaushaltes, für die Naherholung, 
die Lebensgualität und damit auch für die regionale und überregionale Standortattraktivität Rechnung 
getragen werden. “

Nach den derzeit vorliegenden Daten beträgt der Waldanteil im Landkreis Leipzig ca. 15%.

Dem wurde im RP Rechnung getragen. Entsprechend Ziel 9.2.2 des RP sollen zur Erreichung dieses 
Zieles „[...] Erstaufforstungen insbesondere durch Entwicklung großer, funktional 
zusammenhängender Waldgebiete in der Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig 
erfolgen. [...]“ Des Weiteren soll die Waldmehrung insbesondere dort erfolgen, wo Aufforstungen der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Erholungsmöglichkeiten und des 
Landschaftsbilds dienen.
Dementsprechend sind Teile der Flächen der geplanten Photovoltaikanlagen (PVA) als Doppel- 
Vorranggebiete Landwirtschaft und Forstwirtschaft bzw. VRG / VBG Waldmehrung ausgewiesen. Mit
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ihren kompakten Flächen, dem Anschluss bzw. der Ergänzung zu vorhandenen Waldflächen und einer 
Gesamtgröße von ca. 85ha haben diese Gebiete eine besondere Bedeutung zur Erfüllung des 
Waldmehrungszieles entsprechend Landesentwicklungsplan (LEP) und RP.

Der vorgelegte BPL betrifft zudem den Geltungsbereich des Braunkohlenplanes als 
Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-Ost /Bockwitz (BKP), welcher für einige Flächen die 
Entwicklung von Wald tlw. durch Aufforstung vorsieht. Zum einen legt Ziel 13 (VRG Land- und 
Forstwirtschaft; VBG Landwirtschaft) des Sanierungsrahmenplanes Tagebau Borna-Ost/Bockwitz fest, 
dass diese Flächen nach freiwilliger Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung naturnah, Standort- und 
funktionengerecht zu bewalden sind. Hierzu wird in der Begründung des Zieles erklärt:

„Eine Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung liegt vor, wenn sich die bewirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb aus betriebswirtschaftlichen Gründen für die Aufgabe der
landwirtschaftlichen Nutzung entscheiden und keine anderen Landwirtschaftsbetriebe an der Pacht 
interessiert sind. Damit wiederspricht eine durch Flächenveräußerung oder Veränderung von 
Pachtverhältnissen erzwungene Nutzungsaufgabe dem Grundsatz der Freiwilligkeit. “

In der Begründung zum BPL wird bestätigt, dass die Nutzung der geplanten Flächen keine 
landwirtschaftliche Nutzung im Sinne der Zielfestlegungen ist und somit der vorliegende Zielkonflikt 
bekräftigt. Gemäß Ziel Z 5.1.4.3 des aktuell geltenden Regionalplanes ist die Errichtung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen innerhalb der VRG Waldmehrung unzulässig. Aus Sicht der unteren 
Forstbehörde wird durch die (vorerst) befristete Festsetzung der betroffenen Flächen als Sondergebiet 
Photovoltaik für mehr als SOJahre nicht automatisch eine Vereinbarkeit mit den geltenden Zielen der 
Raumordnung hergestellt. Der Argumentation, dass für die Teilfläche 2.1 auf ein
Zielabweichungsverfahren aufgrund einer befristeten Festlegung für die Nutzung Photovoltaik 
verzichtet werden kann wird aus Sicht der Forstbehörde dementsprechend nicht gefolgt. Die 
vorgeschlagene Festlegung der befristeten Nutzung mit anschließender Waldnutzung sowie die Wald 
der Fläche in Lage aus Ausbreitung ist aus Sicht der Forstbehörde darüber hinaus aus den folgenden 
Gründen nicht ausreichend, um den Verlust an Vorrangflächen für Waldmehrung auszugleichen:

- Art und Lage der Fläche sind aus waldökologischer Sicht deutlich ungünstiger als vorherige 
kompakte Fläche mit Anschluss an bestehende Waldflächen (Linienform und geringe Breite 
entlang bestehender Straßen)

- sogenannte befristete Festlegung der PVA - Nutzung auf mehr als 30 Jahre im FNP nicht geeignet 
um Waldmehrungsziel auf diesen Flächen zu sichern und regionalplanerischen Konflikt 
auszuräumen

keine unumstößliche Sicherung - Verlängerung oder andere darauffolgende befristete 
Nutzung kann faktisch nicht ausgeschlossen werden)

- geplante Bewirtschaftung der Flächen unter PVA sorgt dafür, dass aus 
artenschutzrechtlicher Sicht Aufforstung nahezu unmöglich wird, ggf. Beweidung nach 
PVA-Nutzung erforderlich insbesondere durch angrenzendes Naturschutzgebiet 

Konterkariert die regionalplanerische Zielsetzung, dass nach freiwilliger Aufgabe der 
Landwirtschaft aufgeforstet werden soll (in diesem Falle EA-Genehmigung nach § 10 SächsWaldG 
verhältnismäßig einfach zu erlangen). Mit vorgelegter Begründung könnte man faktisch jede 
andere Nutzungsart, die bei Änderung landes- und regionalplanerischer Schwerpunkte neben dem 
Schwerpunkt Waldmehrung, in Frage kommt als befristet Nutzung der Waldmehrung vorziehen. 
So wird das Ziel der Waldmehrung auf der Zeitachse zum einen immer weiter verschoben. Zudem 
treten auf der Fläche Zustände ein, die es - im Vergleich zur intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung - nahezu ausschließen, dass diese Flächen wiederbewaldet geschweige denn 
aufgeforstet werden. Aus Sicht der unteren Forstbehörde fallen diese Flächen bei der 
vorgeschlagenen Verfahrensweise als Waldmehrungsflächen sämtlich aus und stehen dem 
Waldmehrungsziel realistisch nicht mehr zur Verfügung.

Zudem ist entsprechend Ziel 14 auf den ausgewiesenen VRG Forstwirtschaft (Aufforstung) und VBG 
Forstwirtschaft im unmittelbaren Tagebauvorfeld eine ökologische Waldverbindung zu dem nördlich
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angrenzenden Bereich Lerchenberg / Birkenhain herzustellen (betrifft insbesondere TF 2.2 und 2.3). 
Diesen Forderungen folgte der aktuell geltende FNP; mit der vorliegenden Änderung sollen diese 
Flächen dauerhaft in Sondergebiete Photovoltaik festgesetzt werden. Da es sich um eine Zielsetzung 
entsprechend BKP handelt ist auch hier vorab eine Klärung von regionalplanerischen Zielkonflikten 
erforderlich.

In Anlehnung an vergleichbare Vorhaben und unter Beachtung der Kumulation bereits erfolgter 
Zielabweichungen zu Lasten der Waldmehrung in der Planungsregion Leipzig-Westsachen ist aus 
Sicht der Forstbehörde ein Zielabweichungsverfahren vor Inkrafttreten der vorgelegten Änderungen 
der Flächennutzungspläne Borna und Wyhratal sowie der BPL den Energiepark Borna betreffend 
zwingend erforderlich.

Ländliche Neuordnung
Das Vorhaben des Teilbereichs 2 liegt, wie in der „Begründung zu Teilbereich 2“ richtig beschrieben, 
vollständig innerhalb des Flurbereinigungsgebietes Bockwitz/Zedtlitz Nord (siehe Anhang „Ländliche 
Neuordnung“).

In der Örtlichkeit vorhandene Vermessungszeichen und Grenzmarken unterliegen, soweit sie nicht 
bereits nach § 27 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes geschützt sind, dem Schutz 
des § 17 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFIurbG) in Sachsen. Diese sind nicht 
einzubringen, zu verändern, zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören. Ihre Verwendbarkeit ist 
nicht zu beeinträchtigen. Sollte dies unumgänglich sein, ist die 
Teilnehmergemeinschaft Bockwitz/Zedtlitz beim Landratsamt Landkreis Leipzig - 
Vermessungsamt, Leipziger Straße 67, 04552 Borna, 
vorab zu benachrichtigen und mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen.

Ein nach § 41 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) genehmigter Plan liegt vor. Die darin enthaltenen 
gemeinschaftlichen Anlagen (2 Wege) oder Vorhaben einschließlich ihrer Nebenanlagen dürfen gemäß 
§ 17 AGFIurbG nicht in ihrer Funktion beschädigt oder zerstört werden.

Das bisher durchgeführte Verfahren ist gemäß § 15 FlurbG zu beachten. Nähere Informationen erteilt 
die o. g. Teilnehmergemeinschaft auf gesonderte Anforderung.

Sofern im Bereich des Verfahrensgebiets hoheitliche Vermessungen stattfinden sollen, ist eine 
Zusammenarbeit mit der Teilnehmergemeinschaft anzustreben. Dies soll verhindern, dass neue 
Flurstücke gebildet werden, die den Planungen der Teilnehmergemeinschaft zuwiderlaufen.

Die Zustimmung nach § 34 FlurbG wird erteilt. Diese Zustimmung gilt nur für die vorliegende Planung 
und ersetzt keinerlei andere für dieses Vorhaben erforderliche Genehmigung, Erlaubnis, Zustimmung 
etc., insbesondere auch nicht die Zustimmung der Grundstückseigentümer oder sonstiger Berechtigter. 
Die Zustimmung als solche ist keine Zuteilungszusage.

Die im „Begründung Teilbereich 2“ unter Punkt „8.5 Flurneuordnungsverfahren Bockwitz/Zedtlitz-Nord“ 
angesprochene Veränderungssperre gibt es als solche nur in der Umlegung nach BauGB, nicht jedoch 
in der Flurbereinigung. Allerdings gibt es den §34 FlurbG, der Änderungen der Nutzungsart währen der 
Verfahrensbearbeitung Genehmigungspflichtig macht.

Planung und Bau Kreisstraßen
Nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen bestehen keine Einwände, da keine Kreisstraße durch den 
Energiepark Borna berührt wird. Die Autobahn GmbH ist als zuständiger Straßenbaulastträger der 
Autobahn A 72 und die Stadt Borna für die kommunalen Straßen mit einzubeziehen.
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Folgender Sachverhalt ist bei der weiteren Planung zu beachten
Nach § 9 FStrG dürfen Flochbauten und bauliche Anlagen außerhalb des zur Erschließung bestimmten 
Teils einer Ortschaft neben einer Kreisstraße in einer Entfernung bis zu 20,00 m, gemessen vom 
äußersten befestigten Fahrbahnrand, nicht (Anbauverbotszone) und in einer Entfernung von 20,00 bis 
40,00 m (Anbaubeschränkungszone) nur unter Zustimmung der Straßenbaubehörde errichtet werden. 
Das bedeutet, dass alle Flochbauten und bauliche Anlagen b einem Mindestabstand von 40,00 m vom 
äußersten befestigten Fahrbahnrand der Bundestraße B 93 ohne Zustimmung des zuständigen 
Straßenbaulastträgers errichtet werden dürfen.

Tourismus
Das o.g. Vorhaben berührt das touristische Wegenetz des Landkreis Leipzig.
Betroffen sind insbesondere die Teilflächen 2.1, 2.2 und 2.3. Entlang der Geschwister-Scholl-Straße 
bzw. der o.g. Straße „Zum Bockwitzer See“ verläuft ein Radweg, der zukünftig als Teil der Regionalen 
Hauptradroute „Grimma-Borna“ die beiden Kommunen über Bad Lausick miteinander verbinden soll. 
Derzeit verbindet dieser Radweg das Bornaer Stadtzentrum mit dem Bockwitzer See. Des Weiteren 
verläuft entlang des Bockwitzer-See-Ufers der „Bockwitzer Seerundweg“. Entlang beider Radrouten ist 
die Erweiterung des Knotennummern-Netzes Südraum Leipzig in Planung, die in 2022/23 anhand 
Beschilderung umgesetzt wird und die Seen im Südraum Leipzig miteinander verbindet. Dieses 
Knotennummern-Netz erleichtert die Orientierung rund um die Seen und findet derzeit bereits am 
Cospudener, Markkleeberger, Störmthaler und Zwenkauer See Anwendung. Somit können sich 
Radfahrende ihre Routen individuell zusammenstellen. In Sachsen ist der Landkreis Leipzig damit 
Vorreiter, was diese Adder Ausschilderung betrifft. In das neue Knotensystem sind zum einen Strecken 
wie die Neuseenland-Radroute, der Elster- oder der Pleißeradweg einbezogen, zum anderen weitere 
touristische Pfade entsprechend der Radverkehrskonzeption des Landkreises Leipzig. Dies betrifft 
beispielsweise die Rundwege um die ehemaligen Tagebauseen (wie dem Bockwitzer See) oder 
Querverbindungen zwischen Hauptrouten. Mit der zunehmenden touristischen Entwicklung des 
Leipziger Neuseenlands besteht ein stetig wachsendes Bedürfnis zur Schaffung und Nutzung sicherer 
und qualitativ guter Radfahrverbindungen.
Den Planzeichnungen sowie der Begründung zum Vorentwurf ist zu entnehmen, dass „die bereits 
bestehenden Kompensationsmaßnahmen und Grünflächen mit Gehölzbestand durchgängig zum 
Erhalt festgesetzt“ sind. „Entlang der nördlichen, der östlichen und der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze der TF 2.1, entlang der nördlichen Grenze der TF 2.2 und entlang der 
östlichen Grenze der TF 2.3 ist jeweils die Pflanzung einer Feldhecke festgesetzt. Auf den Flächen 
unter und zwischen den Modulen ist ein extensives Grünland zu entwickeln, festgesetzte Grünflächen 
entlang der angrenzenden Waldflächen sollen zu einer artenreichen Blühwiese entwickelt werden.“ 
Aus (rad-)touristischer Sicht bestehen somit keine grundsätzlichen Bedenken. Es wird an dieser Stelle 
der Hinweis gegeben, dass PV-Freiflächenanlagen sehr langlebig sind, weil sie keinen mechanischen 
Verschleiß aufweisen. Aufgrund ihres technischen Charakters und der Neuartigkeit könnten PV- 
Freiflächenanlagen vielfach als Störung des Landschaftsbilds empfunden werden, u.a. durch optische 
Reflexionen. Aus diesem Grund sollten insbesondere entlang der o.g. Radrouten zusätzliche 
Anpflanzung- bzw. Pufferflächen in Betracht gezogen werden, um eine Beeinträchtigung der sensiblen 
(Wohn- und) Freizeitbereiche durch Reflexionen zu vermeiden.

Das Sachgebiet Wasser/Abwasser und das Sachgebiet ÖPNV haben zum o. g. Vorhaben keine 
Bedenken, Hinweise oder Einwände.
Aus Krankheitsgründen konnte das Sachgebiet Landwirtschaft/Agrarstruktur keine fachliche 
Stellungnahme erstellen. Es ist geplant, in der 2. Beteiligungsrunde eine Stellungnahme abzugeben.
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Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
09105 Chemnitz 

Besucheranschrift: 
Landesdirektion Sachsen 

Braustraße 2 

04107 Leipzig 

www.lds.sachsen.de 

Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 

Deutsche Bundesbank 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit der  

Buslinie 89 

Für Besucher mit Behinderungen 

befindet sich ein gekennzeichneter 

Parkplatz in der Braustraße. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 
unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 
 

 
Stadtverwaltung Borna  
Bauamt 
Markt 1  
04552 Borna 
 
per E-Mail an fd31@borna.de und walter@bk-
landschaftsarchitekten.de 
  
Nachrichtlich nur per E-Mail: 
Regionaler Planungsverband Leipzig-
Westsachsen 
Landratsamt Landkreis Leipzig, Wirtschaftsför-
derung/ Kreisentwicklung 
 

Bebauungspläne "Energiepark Borna - Teilbereich 1" und "Energiepark 
Borna - Teilbereich 2" und Änderung Teil-FNP Borna und Wyhratal im 
Parallelverfahren 
 
Raumordnerische Stellungnahme 
Ihre Nachricht vom 11. November 2022 Ihr Zeichen 
Mei/51.24.40Mei/51.24.40 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung der Landesdirektion Sachsen, Referat Raum-
ordnung/ Stadtentwicklung an dem o. g. Verfahren. Nach Prüfung des Sach-
verhalts anhand der uns vorliegenden Unterlagen gibt die Raumordnungsbe-
hörde folgende 

Hinweise: 

Die vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – Teilbe-
reiche 1 und 2“ stehen nicht im Einklang mit den Erfordernissen der 
Raumordnung 1 . Demzufolge steht auch die Änderung des Teil-FNP 
nicht im Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung.   

Um Beachtung der Hinweise unter 5. wird gebeten. 

 

 
1 Beurteilungsmaßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Das sind gemäß  
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in Aufstellung befindliche Ziele). 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Dr. Tillmann Scholbach 

Durchwahl 
Telefon +49 341 977-3470 
Telefax +49 341 977-1199 

tillmann.scholbach@ 
lds.sachsen.de* 

Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
L34-2417/210/51 

Leipzig, 
9. Dezember 2022 
 

https://www.lds.sachsen.de/kontakt
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
http://www.mach-was-wichtiges.de/
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Begründung 
 

1. Sachverhalt 

Die Landesdirektion Sachsen wird in dem Verfahren des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Energiepark Borna" für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
an zwei Standorten – Teilbereiche 1 und 2 - beteiligt. Der Geltungsbereich umfasst Flä-
chen östlich und südlich der Kernstadt Borna und soll über mehrere einzelne Bebau-
ungspläne realisiert werden. Teilfläche 1 betrifft landwirtschaftlich genutzte Flächen 
südlich der Kernstadt Borna, zwischen Bundesstraße 93 im Norden und Westen, Ge-
werbegebiet Blumroda und Waldflächen im Süden und Bahnstrecke Neukieritzsch-
Chemnitz im Osten auf einer Gesamtfläche von ca. 144 ha. Teilfläche 2 liegt, östlich 
und südöstlich der Kernstadt Borna, zwischen Kesselshain im Norden, Bockwitzer See 
im Osten und autobahnbegleitend entlang der Bundesautobahn A 72 und erstreckt sich 
über ca. 208 ha. 

2. Rechtliche Grundlagen  

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf Grundlage folgender Gesetze/ Verordnungen 
geprüft:  

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (ROG); 

• Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen, erlas-
sen als Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 
vom 11. Dezember 2018 (SächsLPlG); 

• Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vom 12. Juli 2013, verbindlich seit 31. 
August 2013 (LEP 2013); 

• Regionalplan Leipzig-Westsachsen, in Kraft getreten am 16. Dezember 2021 
(RPlL-WS) 

• Braunkohlenplan Borna-Ost/ Bockwitz, verbindlich seit 20.05.1998 (BKPBB) 

3. Raumordnerische Bewertung 

Die Gewinnung von erneuerbarer Energie wird raumordnerisch grundsätzlich unter-
stützt. Ziel 5.1.1 LEP verpflichtet die Träger der Regionalplanung darauf hinzuwirken, 
dass die Nutzung der erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und umweltver-
träglich ausgebaut werden kann. In Bezug auf das hier geplante PV-Vorhaben enthält 
das Kapitel 5.1.4 (Nutzung solarer Strahlungsenergie) des RPlL-WS entsprechende 
Festlegungen. Der Ausbau erneuerbarer Energien dient dem Klima- und Ressourcen-
schutz. Gleichzeitig macht sie von Energie- und Rohstoffimporten unabhängig. In dem 
im Juni 2021 verabschiedeten sächsischen Energie- und Klimaprogramm sind Ausbau-
ziele für erneuerbare Energien festgelegt. Darin wird bis zum Jahr 2024 eine Verdoppe-
lung der Stromerzeugung aus PV-Anlagen gegenüber dem Jahr 2019 auf 4400 GWh/a 
angestrebt (Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021, S. 48). 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Sinne des RPlL-WS sind Anlagen zur Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie im Freiraum mit einer installierten elektrischen Leistung ab 100 
kWp. Diese Voraussetzung wird als erfüllt vorausgesetzt. 
Für die raumordnerische Bewertung des Vorhabens ist Folgendes relevant: 
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Photovoltaik-Freiflächenanlagen beurteilen sich zunächst nach den im Kapitel 5.1.4 des 
RPlL-WS aufgestellten Plansätzen: 
Grundsatz 5.1.4.1 RPlL-WS: Die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll bevorzugt in-
nerhalb bebauter Bereiche erfolgen. 
Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Sie ist aber auch angesichts der Größe 
der Anlage verzichtbar, da bebaute Flächen dieses Umfangs nicht zur Verfügung ste-
hen.  
Ziel 5.1.4.2 RPlL-WS: Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Be-
reiche soll auf geeigneten Flächen erfolgen. Geeignete Flächen sind 

• Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Ein-
richtungen, 

• Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen, 
• Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung 
• Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen, 
• Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologi-

sche oder ästhetische Funktionen, 
• sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und 
• Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen. 

 
Bei einem – wie hier gegebenen – sog. „Soll-Ziel“ „ist die Festlegung zwingend verbind-
lich, enthält aber ein so genanntes Restermessen, das es erlaubt, in atypischen Fällen 
ohne Zielabweichungsverfahren von der Planungsaussage abzuweichen. Ein atypi-
scher Fall liegt dann vor, wenn bei objektiver Betrachtung des konkreten Einzelfalles ein 
Festhalten am Ziel unter Beachtung der Gesamtaussage des Planes nicht gerechtfertigt 
erscheint“ (LEP S. 193). Eine Atypik ist für beide Teilpläne nicht ersichtlich. Im weiteren 
Planungsverlauf ist nachzuweisen, dass die Voraussetzungen von Ziel 5.1.4.2 
RPlL-WS erfüllt sind.  
 
Ziel 5.1.4.3 RPlL-WS lautet: Die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen inner-
halb folgender Gebiete ist unzulässig (fett gedruckt bedeutet: durch die Planung be-
rührt): 

• Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung 
• Grünzäsuren 
• landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Kuppenlandschaften 
• landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl > 50 
• regional bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete 
• Regionale Grünzüge 
• regionale Schwerpunkte des archäologischen Kulturdenkmalschutzes 
• Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz 
• Vorranggebiete Braunkohlenabbau (Abbaufläche) 
• Vorranggebiete Erholung 
• Vorranggebiete Landwirtschaft 
• Vorranggebiete für den Rohstoffabbau einschließlich einer Pufferzone von 

300 m bei Festgesteinslagerstätten oder -gewinnungsgebieten 
• Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz (Überschwemmungsbe-

reich) 
• Vorranggebiete Waldmehrung 
• Vorranggebiete zum Schutz des vorhandenen Waldes 
• Vorsorgestandorte für Industrie und Gewerbe 
• Wald 
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Teilfläche 1 weist folgende Festsetzungen im RPlL-WS, Karte 14, auf: 

• Vorranggebiet Landwirtschaft im Teilgebiet 1.1, 

• Vorranggebiet Waldmehrung im Teilgebiet 1.4, 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

• Bodenschätzung Sachsen (nicht Bestandteil des RPlL-WS): Wert > 50 (Bo-
denschätzungsergebnis Ackerland Maximalwert 64/64) im Teilgebiet 1.1 

Für Teilfläche 2: 

• Vorranggebiet Waldmehrung 

• Vorranggebiet Waldschutz 

• Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

• Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 

• Bodenschätzung Sachsen (nicht Bestandteil des RPlL-WS): Wert > 50 (Bo-
denschätzungsergebnis Ackerland Maximalwert 76/79) im Teilgebiet 2.1 
  

  
Danach ist festzustellen, dass es gemäß Z 5.1.4.3 RPlL-WS in beiden Teilflächen 
Vorranggebiete und landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl > 50 
gibt, die der geplanten Nutzung widersprechen.  
Aber auch die Festlegung im BKPBB eines Vorranggebietes Land- und Forstwirt-
schaft in Teilfläche 2 (siehe Anlage) steht im Konflikt mit der geplanten Nutzung 
als Photovoltaik-Freiflächenanlage, weil Land- und Forstwirtschaft einerseits und 
PV-Nutzung einander ausschließen. 
Vorranggebiete nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG sind Gebiete, die für bestimmte raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vor-
rangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Gleichzeitig stellen sie Ziele 
der Raumordnung dar. Aber auch für die ausgeführten Vorbehaltsgebiete ist zu berück-
sichtigen, dass sie nach § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG Gebiete sind, die bestimmten raumbe-
deutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Ab-
wägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen – hier der 
Photovoltaik-Nutzung - besonderes Gewicht beizumessen ist. Vorbehaltsgebiete sind 
Grundsätze der Raumordnung.  
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. § 4 Abs. 1 S. 1 ROG bestimmt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen und 
Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Ge-
nehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen, Ziele der Raumord-
nung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. 
Daraus folgt, dass auch die Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Borna und 

Wyhratal nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist, weil ihr die o. g. regional-

planerischen Festsetzungen entgegenstehen.  
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Es wird empfohlen, eine Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung vorzu-
nehmen. Darüber hinaus wird auch auf die Möglichkeit verwiesen, die Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung in einem Zielabweichungsverfahren zu prüfen.  

4. Hinweise 

Im Raumordnungskataster der Landesdirektion Sachsen wurde der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes unter der Nummer 3 22 0137 eingetragen. Bitte informieren Sie 
uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen Ihrer Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPlG2. 

5. Ergänzende fachliche Hinweise anderer Referate der Landesdirektion Sachsen 

Referat 42L – Oberflächenwasser, Hochwasserschutz (Bearb.: Frau Schiller) 

Der Stadtrat der Stadt Borna hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2021 beschlossen, den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Energiepark Borna" aufzustellen, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen zu schaffen. 

Für die Flächen entlang der BAB 72 östlich von Borna liegt ein Teilflächennutzungsplan 
(FNP) Borna vor. Dieser weist für das Plangebiet Flächen für Landwirtschaft und Wald 
aus. Mit der beantragten Änderung sollen die Teilflächennutzungspläne im Plangebiet 
nunmehr Sonderflächen Photovoltaikanlage mit einer Größe von 202 ha ausweisen. 

Vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ werden 
keine Belange des Ref. 42 berührt. 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Borna – Teilbereich 2“ ergeht folgender Hin-
weis: 

Westlich der geplanten Solarparkanlage TF2.3 befindet sich der Wagner Grundbach, 
ein Gewässer II. Ordnung (Gewässerkennzahl 56668888). Bei der Solarparkeinzäu-
nung muss die Einhaltung des gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifens, gemäß 
§38 WHG und §24 SächsWG, beachtet werden. 

Referat 47 – Bergbau, Bergbaufolgen, Grundwasser  
(Bearb.: Herr Kannapinn, Herr Magnus, Frau Pflug) 

Zu den vorgelegten Bebauungsplänen "Energiepark Borna - Teilbereich 1" und "Ener-
giepark Borna - Teilbereich 2" sowie zur Änderung Teil-FNP Borna und Wyhratal im 
Parallelverfahren nimmt das Referat 47 wie folgt Stellung: 

 
2 § 18 Abs. 1 SächsLPlG: „Die öffentlichen Planungsträger und die Personen des Privatrechts nach § 4 

Abs. 1 Satz 2 ROG sind verpflichtet, der Raumordnungsbehörde unaufgefordert die von ihnen beabsichtig-
ten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Führung des Raumordnungskatasters mitzuteilen 
sowie über wesentliche Änderungen zu informieren. Die Gemeinden informieren bei Wirksamwerden der 
Flächennutzungspläne und bei Inkrafttreten der Bebauungspläne über deren Inhalt und deren räumlichen 
Geltungsbereich. Die Behörden sind darüber hinaus verpflichtet, der Raumordnungsbehörde die im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mitzu-
teilen“. 
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Die oben genannten Bebauungspläne überplanen Flächen im ehemaligen Tagebauge-
biet Borna-Ost/Bockwitz. Diese Flächen befinden sich im Gebiet des Betriebsplanes 
Folgen des Grundwasserwiederanstiegs (BP GWW) Witznitz/Bockwitz. Wir empfehlen 
daher bei der weiteren Planung/Ausführung die Abstimmung mit der LMBV. Zudem sind 
folgende fachliche Hinweise sowie ein Vorschlag für eine Nebenbestimmung (NB) zu 
beachten: 

Geplant sind insgesamt zehn Teilflächen, die mit oberirdisch aufgeständerten Photovol-
taik-Modulen sowie mit elektrischen Verteiler- und Trafostationen bestückt werden.  

Alle zehn Teilflächen befinden sich im Gebiet des Betriebsplanes Folgen des Grund-
wasserwiederanstiegs (BP GWW) Witznitz/Bockwitz, in dessen Teilbereich 
Borna/Bockwitz. 

Es werden anhand der Unterlagen voraussichtlich folgende Grundwasserbelange tan-
giert, zu denen wir folgende Vorschläge für Nebenbestimmungen (1.) Hinweise (2, 3) 
geben: 

1) Auswirkungen auf WRRL-Grundwassermessstellen 

Unmittelbar am Ostrand der Teilfläche TF 2.3 befindet sich die Grundwassermessstelle 
der LMBV mit der behördlichen Bezeichnung (MKZG) 4841B36871. Sie wird vom 
LfULG für die Überwachung von Menge (Grundwasserstands-Entwicklung) und Güte 
(chemische Beschaffenheit) verwendet. Eine chemische Beeinflussung der Messstelle 
durch die Solarmodule der TF 2.3 ist nicht gänzlich auszuschließen. Es sind aber eher 
positive Auswirkungen, zum Beispiel durch Verringerung von Stoffeinträgen aus der 
Landwirtschaft zu erwarten. Eine signifikante Beeinflussung der Grundwasserstände an 
der Messstelle 4841B36871 durch die Solaranlage sind aber nicht zu erwarten. Bisher 
wird die Messstelle im Auftrag der LMBV i. d. R. einmal pro Jahr gemessen.  

NB: Der Zugang zur Grundwassermessstelle ist zu gewährleisten.  
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Lage der Grundwassermessstelle 4841B36871 am Ostrand von Teilfläche 2.3 

2) Korrosionsschäden an Anlagen des Energieparks durch flurnahes betonaggressives 
Grundwasser 

Im Gebiet Borna/Bockwitz ist der bergbaubedingten Grundwasserwiederanstieg be-
reits weitgehend abgeschlossen. Daher sind gegenüber den vom HGMS 2017 für 
den quasi stationären Strömungszustand für mittlere Grundwasserneubildungsbedin-
gungen prognostizierten Grundwasserständen MGW 2150 keine großen Differenzbe-
träge gegenüber den heutigen Grundwasserständen zu erwarten. Im folgenden Karten-
ausschnitt sind als Näherung die Grundwasserflurabstände für MGW 250 aus dem 
HGMS 2017 als Hintergrundfärbung verwendet worden. Darüber wurden dann die Um-
risse der zehn Teilflächen des Energieparks gelegt. Die Flächenfarben ergeben sich 
aus den gewählten Flurabstands-Klassen. 
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Die Flurabstände bei hohen zu erwartenden Grundwasserständen (HGW) kann man 
näherungsweise um rund einen Meter geringer annehmen als die mittleren Grundwas-
serstände (MGW). Man erkennt anhand des Kartenausschnitts, dass die Teilflächen TF 
2.2 und TF 2.3, randlich, aber auch TF 2.1 (Ostrand) und TF 1.4 (Nordwestrand) be-
reichsweise mittlere Grundwasserstände von ein bis zwei Metern, d. h. wahrscheinlich 
höchste Grundwasserstände von null bis einem Meter aufweisen können. Wo Anla-
genteile (Fundamente und Metallpfosten) in den Kontaktbereich mit Grundwasser 
kommen können, sollten sie zumindest auf die in der Innenkippe des Sanierungstage-
baus Borna-Ost/Bockwitz überwiegend vorherrschende Expositionsklasse XA 2 gemäß 
DIN 4030-1 angepasst sein. Aktuelle Informationen hierzu sollten beim Sanierungsträ-
ger LMBV abgefragt werden. 
 
3) Standsicherheit auf geschütteten Kippenflächen 
 
Die Photovoltaikanlagen befinden sich zum Teil im Bereich des Kippengeländes des 
ehemaligen Tagebaus Bockwitz. Naturgemäß ist auf solchen Flächen auf Grund der 
relativ lockeren Schüttung mit einer verringerten Standfestigkeit des Untergrundes zu 
rechnen. Diese speziellen geotechnischen Randbedingungen sind zu berücksichtigen. 
Ggf. können hierzu weitere Informationen beim Sanierungsträger LMBV vorliegen.  
 
 

Die Referate/Sachgebiete 41L – Siedlungswasserwirtschaft, 43 – Abfall, Altlasten, Bo-
denschutz, Grundwasser sowie 46L – Wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren 
Hochwasserschutz geben Fehlmeldung. 
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Das Sachgebiet 44L – Immissionsschutz verweist auf die Zuständigkeit der unteren 
Immis-sionsschutzbehörde und Sachgebiet 45L – Naturschutz, Landschaftspflege auf 
die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.Dr. Tillmann ScholbachTillmann Scholbach 
Referent 

Anlagen 
Auszüge aus dem Digitalen Raumordnungskataster (DIGROK), siehe auch 
http://rapis.sachsen.de 
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Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Energiepark Borna - Teilbereich 2" der 
Stadt Borna sowie Änderung der Teilflächennutzungspläne Borna (14. Änderung) und Wyhratal 
(6. Änderung, Teilfläche 2.6) im Parallelverfahren 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 1 
BauGB, Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und Öffentlichkeits
beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 11.11 .2022 (Aktenzeichen: Mei/51 .24.40) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit o. g. Schreiben wurden dem Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen Unterlagen mit der 
Gelegenheit zur Stellungnahme übergeben. 

Zum „Energiepark Borna" wurde der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen bereits im Sinne 
einer frühzeitigen Beteiligung einbezogen . Die in diesem Zusammenhang ergangene regionalplanerische 
Beurteilung ist bereits in der Begründung zu den Planentwürfen für den vorhabenbezogenen Bebauungs
plan „Energiepark Borna - Teilbereich 2" sowie der Änderung der Teil-flächennutzungspläne Borna (14. 
Änderung) und Wyhratal (6 . Änderung, Teilfläche 2.6) weitestgehend berücksichtigt. Sie bildet dennoch 
die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen. 

Grundlagen der Stellungnahme sind: 

Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP), verbindlich seit 31 .08.2013 
Regionalplan Leipzig-Westsachsen (RPI L-WS), verbindlich seit 16.12.2021 
Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-OsUBockwitz (SRPBB), verbindlich seit 
07.08.1998 

Das Vorhaben „Energiepark Borna" wird aus regionalplanerischer Sicht grundsätzlich unter
stützt, da es einen hohen Beitrag zur Umsetzung der im Energie- und Klimaprogramm Sachsen 
2021 enthaltenen energiepolitischen Ziele zum Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien leisten 
kann. Es dient zugleich der Verwirklichung raumordnerischer Ziele der Energieversorgung gemäß 
LEP Z 5.1.1 2 und kann einen Beitrag für den Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier 
leisten. Jedoch steht das Vorhaben teilweise in Konflikt zu raumordnerischen Erfordernissen. 

So steht der Errichtung von PV-Anlagen nach den vorgelegten Planungsunterlagen zum „Energie
P,ark Borna - Teilbereich 2" .. sowie der Änderung der Teilflächennutzungspläne Borna (14. 
Anderung) und Wyhratal (6. Anderung, Teilfläche 2.6) teilweise Ziel 5.1.4.3 des Regionalplans 
Leipzig-Westsachsen (hier: landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl >50, Vor-
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ranggebiete Landwirtschaft, Waldmehrung und zum Schutz des vorhandenen Waldes sowie ggf. 
Wald) in Verbindung mit dem Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-Ost/ 
Bockwitz (Ziele 13 und 14) entgegen. Dies betrifft die Teilflächen 2.1, 2.5 und 2.6 sowie ggf. 2.3 
(vgl. SRPBB, Karte 5 „Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft"). 

Nach§ 6 Abs. 2 ROG i. V. m. § 16 SächsLPIG kann im Einzelfall von Zielen der Raumordnung 
abgewichen werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Diese Abweichung bedarf der Zulassung 
durch die Raumordnungsbehörde in einem besonderen Verfahren (Zielabweichungsverfahren). 
Für den Geltungsbereich des aufzustellenden B-Plans ist das Zielabweichungsverfahren durch 
die Stadt Borna bei der Landesdirektion Sachsen zu beantragen. Es kann zeitgleich und parallel 
zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans durchgeführt werden. Der Bescheid über die 
Abweichung von Zielen des Regionalplans ist für die Beachtung dieser Ziele maßgeblich. 

Ausgangspunkt 

Im Bereich südlich und östlich der Kernstadt Borna sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen im „Energiepark Borna" mittels B-Plänen geschaffen werden . 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu erlangen, hat die Stadt Borna dazu am 27.05.2021 
beschlossen, vorhabenbezogene Bebauungspläne für den Energiepark Borna, gegliedert nach einem 
Teilbereich 1 und einem Teilbereich 2 aufzustellen. Der Energiepark soll nach Fertigstellung eine 
Energiemenge bis zu 568 GWh/a erzeugen. 

Teilbereich 1 Teilbereich 2 Gesamt 

Fläche in ha (gemäß Begründung) 1 144 208 352 

Bei dem hier in Rede stehenden Teilbereich 2 handelt es sich um Flächen südlich von Borna, die derzeit 
vorrangig landwirtschaftlich genutzt werden. 

Regionalplanerische Beurteilung 

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie an dafür geeigneten Standorten entspricht prinzipiell dem raum
ordnerischen Grundanliegen der sparsamen und schonenden Inanspruchnahme der Naturgüter, der Luft
reinhaltung sowie des Klimaschutzes. Trotzdem sollen Freiflächen nur unter strengen Kriterien genutzt 
werden. Nach dem RPI L-WS, Z 5.1.4.2 soll daher außerhalb bebauter Bereiche die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie durch Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auf geeigneten Flächen erfolgen. Stehen 
Flächen nach Z 5.1.4.2 nicht zur Verfügung, ist eine Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auch 
außerhalb dieser Gebiete möglich, sofern sie außerhalb von Gebieten mit konkurrierenden Raum
nutzungen nach Ziel Z 5.1.4.3 liegen. Bei dem hohen Bedarf an Standorten für Fotovoltaik-Freiflächen
anlagen entspricht dies auch einer Minimierung der Inanspruchnahme unversiegelter oder nicht in
dustriell vorbelasteter Freiräume und dient dem Schutz des Freiraums vor einer übermäßigen Über
bauung durch Fotovoltaik-Freiflächenanlagen. Entscheidend für eine umweltverträgliche Ausgestaltung 
von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen ist demzufolge eine sorgfältige Standortwahl. 

Die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen ist nach Ziel Z 5.1.4.3 u. a. innerhalb nachfolgender 
Gebiete unzulässig: 

landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl >50 
Vorranggebiete Landwirtschaft 
Vorranggebiete Waldmehrung 
Vorranggebiete zum Schutz des vorhandenen Waldes 
Wald 

Der Geltungsbereich des B-Planes befindet sich im Umgriff der Originärausweisungen des Braunkohlen
plans als Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-Ost/Bockwitz, der rechtlich einen Teilregionalplan dar
stellt. Insofern sind neben dem Regionalplan Leipzig-Westsachsen auch die Festlegungen des Sanie
rungsrahmenplans zu beachten. „Bereiche mit Originärausweisungen der Braunkohlenpläne" sind die 
Bereiche bergbaulich verritzter und aufgehaldeter Flächen sowie unmittelbar angrenzende räumlich und 

1 Die zeichnerischen Darstellungen weichen mit ca. 146 ha (TB 1 ), 210 ha (TB 2) und einer Gesamtfläche von 355 ha 
davon ab. 
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sachlich durch die Bergbautätigkeit oder die Wiedernutzbarmachung berührte Gebiete. Innerhalb dieser 
Bereiche erfolgen in den Braunkohlen- bzw. Sanierungsrahmenplänen „Originärausweisungen" u. a. für 
die Nutzungsarten Landwirtschaft und Waldmehrung. Für die Anwendung dieser „Originärausweisungen" 
sind daher die jeweiligen Braunkohlenpläne maßgebend . 

Innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans sind nachfolgende Ausweisungen des Braunkohlenplans 
als Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-OsUBockwitz zu beachten (vgl. SRPBB, Karte 5 „Gestaltung 
der Bergbaufolgelandschaft - Endzustand"). 

- Vorranggebiete Land- und Forstwirtschaft 
- Vorranggebiete Forstwirtschaft (Aufforstung) 
- Vorranggebiete Forstwirtschaft (Waldumbau) 

landwirtschaftliche Nutzflächen mit Bodenwertzahlen > 50 werden durch ihre hohe natürliche Ertrags
fähigkeit als landesweit bedeutsam eingestuft. Gebiete mit Böden, die eine hohe natürl iche Ertrags
fähigkeit aufweisen, sind zudem von besonderer Bedeutung für den Bodenschutz. Eine hohe natürliche 
Bodenfruchtbarkeit ermöglicht eine Landbewirtschaftung mit geringen Betriebsmitteln, welche wiederum 
zur nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beiträgt. Derartige Böden sollen daher einer 
landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. Zumal die Landwirtschaft in der Planungsregion ein 
wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist. Insbesondere die Flächen für die Landwirtschaft mit hoher Bodengüte 
gewährleisten eine hohe Ertragsfähigkeit. In diesen Gebieten kann am ehesten davon ausgegangen 
werden, dass langfristig eine auch ökonomisch tragfähige Landwirtschaft betrieben werden kann. 
Vorranggebiete Landwirtschaft zeichnen sich durch sehr hohe Bodengüten aus, die eine hohe Ertrags
fähigkeit gewährleisten. Die Landwirtschaft hat in diesen Gebieten aufgrund der natürlichen Gegebe
nheiten die besten Produktionsbedingungen. 

Gemäß SRPBB Ziel 13 ist die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Kippenbereiche zum Schutz der 
Landwirtschaftsbetriebe zu erhalten, die Kippenböden bewirtschaften und damit zugleich landschafts
pflegerische Aufgaben übernehmen und betriebswirtschaftlich auf eine Kippennutzung angewiesen sind. 
Nach freiwilliger Aufgabe der Landwirtschaft sind die Flächen in VRG für Land- und Forstwirtschaft 
aufzuforsten. 

Die Vorranggebiete Waldmehrung wurden festgelegt, um den Waldanteil an der Regionsfläche in der 
Planungsregion Leipzig-Westsachsen auf 19 % zu erhöhen. Damit soll auch den Folgen des Klima
wandels entgegengewirkt und den zahlreichen positiven Wechselwirkungen zur Stabilisierung des Natur
haushaltes, für die Naherholung, die Lebensqualität und damit auch für die regionale und überregionale 
Standortattraktivität Rechnung getragen werden. Nach dem SRPBB Ziel 14 dient das Vorranggebiet 
Forstwirtschaft nach der Herstellung einer ökologisch funktionsfähigen Waldverbindung zum nördlich 
angrenzenden Bereich Lerchenberg/Birkenhain der Schaffung eines zusammenhängenden Waldge
bietes im Nordwesten des Bockwitzer Sees 

Nach LEP sind Vorranggebiete zum Schutz des vorhandenen Waldes festzulegen. Aufgrund der extre
men Waldarmut der Planungsregion sind der Schutz und die Erhaltung des vorhandenen Waldes in der 
Region von besonderer Bedeutung. Der Schutz vorhandener Wälder trägt darüber hinaus den räumlichen 
Erfordernissen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel gemäß§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG 
Rechnung. Dem Erhalt der Wälder kommt somit in der Planungsregion als waldärmster Planungsregion 
des Freistaats Sachsen besondere Bedeutung zu. Eine Inanspruchnahme der Waldbestände für PV
Freiflächenanlagen ist aufgrund der extrem geringen Waldfläche je Einwohner und der vielfältigen 
Funktionen des Waids zu vermeiden. 

Das Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft steht im Bereich der Kippenflächen des Tagebaues Borna
OsUBockwitz in seiner Funktion zur Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung dem Vorhaben ent
gegen. Die Festlegung der vorrangigen Zweckbestimmung Landwirtschaft dient dem Schutz von Land
wirtschaftsbetrieben, die Kippenböden bewirtschaften, damit zugleich landschaftspflegerische Aufgaben 
übernehmen und betriebswirtschaftlich auf eine Kippennutzung angewiesen sind (vgl. SRPBB, Be
gründung zu Ziel 12 und 13). Die Flächen der Vorranggebiete für Land- und Forstwirtschaft sind nach 
freiwilliger Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung naturnah, standort- und funktionsgerecht zu be
walden. Das Vorranggebiet Forstwirtschaft (Aufforstung) steht in seiner Funktion zur Sicherung der Wald
mehrung dem Vorhaben entgegen. 
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Im Regionalplan Leipzig-Westsachsen sind keine über die im SRPBB enthaltenen Ausweisungen zeich
nerisch festgelegt. 

Vorranggebiete nach§ 7 Abs . 3 Nr. 1 ROG sind Gebiete, die für bestimmte, raum bedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem 
Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind . 
Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung. 

Darüber hinaus wurden die Teilgebiete hinsichtlich weiterer zeichnerischer Festlegungen(~ Vorbehalts
gebiete) überprüft. Vorbehaltsgebiete nach§ 7 Abs . 3 Nr. 2 ROG sind Gebiete, die bestimmten, raum
bedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist. 
Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der Raumordnung. Die Überwindung dieser Festlegungen bedarf 
also keines Zielabweichungsverfahrens. 

Im Einzelfall wird auf die besondere Eignung von Flächen (hier Teilfläche 2.4) für die Ansiedlung von 
Industrie und Gewerbe hingewiesen. Dies ist insbesondere auf Teilflächen westlich der Bundesautobahn 
A 72 gegeben. Auf der Grundlage des LEP Z 2.3.1.3, wonach durch die Träger der Regionalplanung die 
Flächensicherung für die Ansiedlung von großflächigen Industrie- und Gewerbebetrieben mit überregio
naler Bedeutung zu unterstützen ist, wurde im Rahmen der Aufstellung des Regionalplans Leipzig-West
sachsen ein „Fachkonzept Gewerbeflächenvorsorge" erstellt. In dessen Ergebnis erwies sich die Teil
fläche 2.4 aufgrund ihrer Lage für die Ansiedlung von großflächigen Industrie- und Gewerbebetrieben mit 
überregionaler Bedeutung als besonders geeignet, ohne dass diesbezügliche zeichnerische Festle
gungen im Regionalplan erfolgt sind. Dies sollte dennoch bei der weiteren Planung berücksichtigt werden . 

Im Einzelnen (vgl. RPI L-WS. Karte 14 "Raumnutzung") 

Teilfläche Regionalplanerischer Konflikt in Bezug zu 

Nr. ha Ziel Z 5.1 .4.3 Vorbehaltsgebieten 

Vorranggebiet Waldmehrung (11 ha) Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 
2.1 40 7 nach SRP Vorranggebiet Forstwirtschaft (Aufforstung) (4 ha) 

Bodenwertzahl >50 (11 ha) Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

2.2 52 
Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 

- (20 ha) 
7 nach SRP Vorbehaltsgebiet 
Forstwirtschaft (Aufforstung) 

Wald (am Nordrand), sofern durch die untere Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 

2.3 42 
Forstbehörde der vorhandene Aufwuchs als Wald im nach SRP Vorbehaltsgebiet 
Sinne des Waldgesetzes bewertet wird Forstwirtschaft (Aufforstung) 

(33 ha) 

2.4 42 - Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

2.5 15 Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft (15 ha) --
2.6 17 Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft (17 ha) --

Eine Vereinbarkeit in Bezug zum Ziel Z 5.1.4.3 kann hergestellt werden, sofern die betroffenen Bereiche 
von einer Bebauung ausgenommen werden oder im Ergebnis eines Zielabweichungsverfahrens nach § 6 
Abs . 2 ROG i. V. m. § 16 SächsLPIG einzelfallbezogen von Zielen der Raumordnung abgewichen werden 
darf. 

of. Dr. habil. Andreas Berkner 
Leiter Regionale Planungsstelle 
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Parkplätze vor dem Haus August-
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Ihr Zeichen 

Mei/51.24.40 

 
21-079 Bebauungsplan "Energiepark Borna - Teilbereich 2" - Vorent-
wurf von 09/2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei  
- Geologie und 
- Agrarstruktur (wegen erheblicher Inanspruchnahme landwirtschaft-

licher Nutzfläche) 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1 und 3.1 angegebenen Unterla-
gen vorgenommen: 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Seitens des LfULG stehen der Planung Bedenken aus agrarstruktureller 
Sicht entgegen. Die Bedenken können ausgeräumt werden, wenn die in 
Gliederungspunkt 2.2 aufgeführten Forderungen beachtet werden. Außer-
dem sind auch die weiteren Ausführungen der Agrarstruktur in Punkt 2 in 
der weiteren Planbearbeitung zu beachten.  
 
Keine Bedenken bestehen aus geologischer Sicht. Es wird empfohlen die 
im Punkt 3 gegebenen Hinweise der Geologie zu berücksichtigen. 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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Das zu überplanende Gebiet liegt nicht in einer radioaktiven Verdachtsfläche. Gegen-
wärtig liegen uns auch keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassen-
schaften für dieses Plangebiet vor. Zum vorliegenden Vorhaben bestehen daher nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken aus Sicht der natürlichen Radioaktivität. 
 
Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie des Fischar-
tenschutzes / der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2  Agrarstruktur 
2.1  Unterlagen 
 
[1] Vorentwurf „Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Energiepark Borna – Teilbe-

reich 2“, Planungsbüro Knoblich, September 2022 (einschließlich Planzeichnun-
gen, Begründung und Umweltbericht 

[2] Regionalplan Westsachsen 2021, Karte 14, Raumnutzungskarte, u.a. veröffent-
licht auf RAPIS und Geoportal Sachsen 

[3] Acker- und Grünlandzahlen, u.a. veröffentlicht auf Geoportal Sachsen, Layer 
Bodenschätzung 

[4] Bodengütekarte des LfULG, u.a. veröffentlicht auf Geoportal Sachsen und Por-
tal iDA des LfULG 

[5] Gebietskulisse EEG, u.a. veröffentlicht auf RAPIS und Geoportal Sachsen 
[6] FGIS/ Feldblöcke nach INVEKOS des LfULG im betreffenden Gebiet 

 
2.2  Wertung 
 
Entsprechend der Planung sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit überwiegend 
mittlerer Bodenfruchtbarkeit bzw. mit Ackerzahlen zwischen 28 und 33 von auf einer 
Fläche von circa 197 Hektar künftig als Sondergebiet Photovoltaik nach § 11 Abs. 2 
BauNVO genutzt werden. Die überplante Fläche ist mit 197 Hektar als erheblich einzu-
schätzen. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist künftig ausgeschlossen. Daraus ergibt 
sich die agrarstrukturelle Betroffenheit. 
 
Circa 30 Hektar der überplanten Flächen liegen lt. Regionalplan Westsachsen 2021 in 
einem Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG. Weitere 
rund 100 Hektar der überplanten Fläche liegen in einem Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaft nach § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG. 
 
Die Landwirtschaft ist nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ROG und nach § 1, Abs. 6 Ziffer 8 Buch-
stabe b) Bau GB und bei allen wichtigen Planungsentscheidungen ein zu berücksichti-
gender öffentlicher Belang und damit abwägungserheblich. 
 
Derzeit steht dem Entwurf des B-Planes der öffentliche Belang der Landwirtschaft nach 
§ 1,4 Bau GB dem entgegen. Die Bauleitpläne sind demnach [bezüglich der Lage von 
überplanten Flächen in Vorranggebieten Landwirtschaft (= Ziele der Raumordnung)] 
„den Zielen der Raumordnung anzupassen“. 
 
Seitens der Agrarstruktur bestehen zu dem Vorhaben deshalb grundsätzliche Beden-
ken. 
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Die betroffenen Belange der Landwirtschaft können ausgeräumt werden, in dem ent-
weder die überplanten Flächen (ca. 30 ha), die sich im Vorranggebiet Land- und Forst-
wirtschaft befinden, aus der Planung herausgenommen wird. In diesem Falle wäre der 
Plan zu überarbeiten und das LfULG erneut zu beteiligen. 
 
Alternativ kann durch die Stadt Borna ein Zielabweichungsverfahren nach Sächsi-
schem Landesplanungsgesetz § 16, Satz 1 i.V.m. § 6 Absatz 2 Bundesraumordnungs-
gesetz bei der Landesdirektion Sachsen beantragt werden.  
 
Im Zielabweichungsverfahren müsste durch die Landesdirektion Sachsen nach § 6 
Abs. 2 Bundesraumordnungsgesetz festgestellt werden, dass von den Zielen der 
Raumordnung für diesen B-Plan abgewichen werden kann. Dies setzt nach § 6 Absatz 
2 voraus, dass Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden würden. Vor der Zulassung zum Ziel-
abweichungsverfahren ist lt. Sächsischem Landesplanungsgesetz § 16, Satz 1 den in 
ihrem Aufgabenbereich berührten Trägern öffentlicher Belange (z.B. LfULG und Regio-
naler Planungsverband Westsachsen) wieder Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 
 
Zusätzlich wäre bezüglich der überplanten Flächen im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
(ca. 100 ha) aus unserer Sicht die geplante Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
als Sondergebiet Photovoltaik unzulässig, weil der landwirtschaftlichen Nutzung nach § 
7 Abs. 3 Nr. 2 ROG in diesen Gebieten „bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll“. Der geplan-
ten Nutzung steht aber hier der öffentliche Belang der Landwirtschaft entgegen. Dies 
wäre bei der Abwägung des B-Planes durch die Gemeinde vor Beschluss des B-Planes 
zu beachten.  
 
Nach § 10 Abs. 4 wäre dem B-Plan dann eine zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie … die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem B-Plan berücksichtig wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, beizufügen und den beteiligten Behörden zu übergeben. 
 
2.3  Begründung 
 
Die überplanten Flächen liegen nicht in einem benachteiligten gebiet nach EEG. 
 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
Es befinden sich 30 Hektar der überplanten Fläche in einem Vorranggebiet Land- und 
Forstwirtschaft nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG. Vorranggebiete sind dementsprechend Zie-
le der Raumordnung und Gebiete, „die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nut-
zungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen 
oder Nutzungen nicht vereinbar sind (Vorranggebiete)“. 
 
Die Unvereinbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzung nach BauGB § 9,1,18: a) mit der 
geplanten Nutzung eines Sondergebietes Photovoltaik nach § 11 Abs. 2 BauNVO trifft 
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hier auf diesen Flächen zu. 
 
Laut Hessischem Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 4. Juli 2013 – 4 C 2300/11.N, 1. 
Leitsatz, steht z.B. ein Sondergebiet „Biogasanlage“ auf Flächen in einem Vorrangge-
biet für Landwirtschaft im Widerspruch zu einem Ziel der Raumordnung, mit dem im 
Regionalplan festgelegt ist, dass in diesem Gebiet die landwirtschaftliche Bodennut-
zung Vorrang vor anderen Raumansprüchen hat und in diesem Gebiet Nutzungen und 
Maßnahmen nicht zulässig sind, die die landwirtschaftliche Bodennutzung einschließ-
lich Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren (auch Rn 35 und 36, 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG-Komm., § 3 Rn 16.ff). 
 
Bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage wird entsprechend des o.g. Urteils – zumin-
dest für die nächsten 20 Jahre – die Landwirtschaft im Sinne des BauGB § 201 wesent-
lich erschwert – bzw. hier vorliegend – sogar ausgeschlossen. 
 
Ernährungssicherung der Bevölkerung 
 
Gemäß Beschluss des BVerwG Urt. v. 22.11.2016 – 9 A 23.15, BeckRS 2016, 114175, 
legt „der Begriff der agrarstrukturellen Belange … nahe, dass hiermit nicht diejenigen 
des einzelnen Land- oder Forstwirts gemeint sind, sondern solche, die die land- oder 
forstwirtschaftlichen Flächen insgesamt betreffen; insbesondere muss sichergestellt 
sein, dass weiterhin genügend Flächen für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung 
stehen“ (in diesem Sinne Guckelberger, in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG, 2. Aufl. 
2016, § 15 Rn. 75 m.w.N.). 
 
Bei der agrarstrukturelle Betroffenheit wegen des großräumig geplanten, dauerhaften 
Verlusts landwirtschaftlicher Nutzflächen geht es um den Erhalt und die Förderung 
stabiler Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen im Kontext der Ernährungssicherung. 
Gerade unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges und weiterer geopolitischer Verwer-
fungen sollten sämtliche Eingriffe in die Landwirtschaft vorrangig auch darauf geprüft 
werden, ob dadurch die Selbstversorgung der Bevölkerung beeinträchtigt wird. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass das statistische Bundesamt be-
reits 2019 festgestellt hat, dass ausgehend vom durchschnittlichen Verbrauch an Le-
bensmitteln in der Bundesrepublik Deutschland ein Flächendefizit zur Selbstversorgung 
mit Lebensmitteln in Höhe von ca. 25% zur benötigten Fläche besteht.  
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-
wald/Publikationen/Downloads/fachbericht-flaechenbelegung-pdf-
5385101.pdf?__blob=publicationFile). 
 
Nach überschlägigen Berechnungen dürfte das Flächendefizit in Sachsen bei ca. 20% 
liegen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass den Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes Ernteerträge aus den Jahren 2010-2017 zugrunde lagen. 
 
Unter Beachtung der zurückliegenden Dürrejahre, der Prognosen zur Klimaentwicklung 
und den daraus resultierenden Ertragsverlusten, dem aktuellen drastischen Rückgang 
und erheblichen Verteuerung der Düngemittelproduktion, den politischen Anforderun-
gen an eine Extensivierung der Landwirtschaft aus Umwelt- und Artenschutzgründen, 
die Erzeugung von Energie auf landwirtschaftlichen Flächen usw. dürfte sich das Flä-
chendefizit bereits merklich erhöht haben und weiter voranschreiten, nicht zuletzt ver-

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Publikationen/Downloads/fachbericht-flaechenbelegung-pdf-5385101.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Publikationen/Downloads/fachbericht-flaechenbelegung-pdf-5385101.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Publikationen/Downloads/fachbericht-flaechenbelegung-pdf-5385101.pdf?__blob=publicationFile
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bunden mit der Beeinträchtigung auf Verfügbarkeit und bezahlbare Preise der Lebens-
mittel. 
 
Flächensparziel/ Freiraumsicherung 
 
In der Planung wurde der Grundsatz der flächensparenden Standortsuche nach § 1a, 
Absatz 2 BauGB missachtet, da sich die komplette überplante Fläche auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen im Außenbereich befindet. 
 
Der Landesentwicklungsplan 2013 (Seite 58) führt dazu aus: 
Konkrete Handlungsansätze sind insbesondere:  

 flächensparendes Bauen,  

 die Revitalisierung von Brachflächen,  

 die Nachverdichtung (Nutzung von Baulücken),  

 der bevorzugte Ausbau vor Neubau der Verkehrsinfrastruktur sowie der techni-
schen Infrastruktur,  

 die Entsiegelung nicht mehr benötigter Flächen sowie  

 der sorgsame Umgang mit Deponieraum. 
 
Auf Seite 62 heißt es dazu im Landesentwicklungsplan 2013 weiter: 
Brachen im Außenbereich, die sich zukünftig noch für eine weitere bauliche Nutzung 
besonders eignen, sind von der Rekultivierung beziehungsweise Renaturierung ausge-
nommen. Dies gilt insbesondere für solche Brachflächen, die für privilegierte Vorhaben 
im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 BauGB) besonders in Betracht zu ziehen sind und für die 
sich eine solche Nutzung abzeichnet. Auf G 5.1.5 wird hingewiesen. Darüber hinaus 
können sich solche Brachen auch für die Errichtung von Photovoltaikanlagen als im 
Außenbereich nicht privilegierte Nutzung eignen. Damit kann gleichzeitig der Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen entgegengewirkt werden. 
 
3  Geologie 
3.1  Unterlagen 
 
[1] Schreiben der Stadt Borna vom 11.11.2022, Betreff: Vorentwürfe der vorhaben-

bezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ und „Energie-
park Borna – Teilbereich 2“ der Stadt Borna sowie Änderung der Teilflächennut-
zungspläne Borna (14. Änderung) und Wyhratal (6. Änderung) im Parallelver-
fahren Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB, AZ:Mei/51.24.40 

[2] Als Anlage von [1] übermittelte Unterlagen Bebauungsplan „Energiepark Borna 
– Teilbereich 1“ Vorentwurf 

[2.1] Planzeichnung im Maßstab 1:2.500 (Teil A), 2 Blätter  
[2.2] Textliche Festsetzungen und Hinweise (Teil B) 
[2.3] Begründung 
[2.4] Umweltbericht 

[3] Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen 
(GK50_Eiszeit), Maßstab: 1:50.000, digitale Version. 

[4] Lithofazieskarte Tertiär (GK50_LKT), Maßstab: 1:50.000, digitale Version. 
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[5] Geodatenarchiv des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG). 

[6] RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflä-
chen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Arbeits-
gruppe Infrastrukturmanagement, Köln, 2012. 

[7] Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von  

 
3.2  Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen mit derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen 
das in [1] und [2] beschriebene Vorhaben.  
 
Im Rahmen der weiteren Planungen empfehlen wir, die nachfolgenden Hinweise zu 
berücksichtigen und bitten darum, diese an den geeigneten Stellen in die Planunterla-
gen einzuarbeiten. 
 
3.3  Hinweise 
3.3.1 Geologie / Baugrund 
 
Im Plangebiet ist großflächig mit dem Vorkommen mächtiger anthropogener Auffüllun-
gen im Zusammenhang mit früheren Bergbautätigkeiten auf Braunkohle zu rechnen. 
Weiterhin ist im nördlichen Teilbereich des Plangebietes oberflächennah mit dem Vor-
kommen weichselzeitlicher Löße und Lößlehme einschließlich Lößderivaten (z.T. so-
lifluidal umgelagert) zu rechnen. Im Liegenden schließen sich quartäre Sande an.  
 
Diese quartären Bildungen werden von mächtigen tertiären Sedimenten unterlagert. 
Hierbei handelt es sich in der Regel um Sande und Schluffe, welche sowohl kiesige als 
auch tonige Lagen als auch Braunkohle enthalten können. In geringem Umfang können 
die tertiären Sedimente auch oberflächennah angetroffen werden. Im Bereich der nach 
unseren Daten ausgewiesenen anthropogenen Auffüllungen werden sowohl die quartä-
ren als auch die tertiären Bildungen tiefgründig durch anthropogen umgeschichtete 
Kippensedimente ersetzt. Bei den liegenden Festgesteinen handelt es sich um Gestei-
ne des Buntsandstein (Sand-, Schluff- und Tonsteine). [3] bis [5] 
 
Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und vorhabenskonkre-
ten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 empfohlen. Der geo-
technische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den Grund-
wasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich 
Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen (z. B. 
Erdarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach DIN EN 1997 
einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendigen Umfang an 
Erkundungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen eingrenzt. Falls sich 
bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen geologischen Verhältnis-
se von den erkundeten abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. Anpassung der 
jeweiligen Baugrunduntersuchung erfolgen. 
 
Bei der Herstellung von Verkehrswegen nach RStO 12 [6], ist das Plangebiet der 
Frosteinwirkungszone II zuzuordnen.  
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3.3.2 Hydrogeologie 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der stattgefundenen Belüftungs- und Mobi-
lisierungsprozesse (Pyrit- und Markasitverwitterung) in den tertiären Schichtfolgen im 
Zuge des umfangreichen Braunkohlenbergbaus im direkten Bearbeitungsbereich das 
Vorhandensein höher bis hoch mineralisierter, saurer (pH-Wert < 6) und nach DIN 4030 
als betonaggressiv einzustufender Grundwässer gegenwärtig und zukünftig möglich ist. 
Für Bauteile, die aktuell oder zukünftig Grundwasserkontakt haben können, wird emp-
fohlen, die materialangreifenden Eigenschaften des Grundwassers jeweils vor Ort zu 
ermitteln und entsprechend resistente Baustoffe zu verwenden. 
 
Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet im Grundwasserabsenkungsbereich ehe-
maliger Braunkohletagebaue. Die Grundwasserdynamik innerhalb der Lockergesteine 
ist daher gegenüber den vorbergbaulichen (natürlichen) Verhältnissen gestört. Es wird 
empfohlen, diesen Sachverhalt im Rahmend er Planungen zu beachten (sofern nicht 
bereits erfolgt). 
 
Unmittelbar westlich des Plangebietes befinden sich die zur öffentlichen Trinkwasser-
versorgung genutzten Tiefbrunnen Zedtlitz und Borna Altstadt. Sie erschließen die 
Sandsteine/Konglomerate des unteren Buntsandsteins bzw. unterlagernden Zech-
steins. Beide Brunnen verfügen über eine Trinkwasserschutzzone I und II, jedoch nicht 
über eine Trinkwasserschutzzone III.  
Es ist davon auszugehen, dass das Plangebiet im unterirdischen Einzugsgebiet der 
beiden Brunnen liegt. Obgleich aufgrund der mächtigen Überdeckung der zur Trink-
wassergewinnung genutzten Grundwasserleiter durch hydraulisch gering durchlässige 
Schichten und der geplanten Nutzungsform (Errichtung PV-Anlagen) keine Auswirkun-
gen der Planung auf die genannten Grundwasserleiter zu erwarten sind, wird vorsorg-
lich empfohlen, die untere Wasserbehörde einzubinden (sofern nicht bereits erfolgt). 
 
3.3.3 Geogefahren 
 
Nach uns vorliegenden Daten befinden sich in Teilen des Plangebietes unterirdische 
Hohlräume nach § 8 Sächsische Hohlraumverordnung (SächsHohlrVO) sowie von 
Hohlräumen unter Bergaufsicht. Eine grobe lagemäßige Abgrenzung der Hohlraumge-
biete kann im Internet unter der URL www.bergbau.sachsen.de/8159.html erfolgen. 
Inwieweit das Plangebiet von unterirdischen Hohlräumen bzw. von deren Auswirkun-
gen betroffen ist, ist bei der LMBV sowie beim Sächsischen Oberbergamt in Freiberg 
zu erfragen.  
 
Weiterhin besteht nach den uns vorliegenden Daten ein Großteil des Untergrundes im 
Plangebiet aus anthropogen geschütteten Kippenböden. Häufig stellen diese i.d.R. 
locker geschütteten und in ihrer Zusammensetzung stark heterogenen Kippenböden 
ohne Maßnahmen zur Bodenverbesserung (Verdichtung) einen ungeeigneten Bau-
grund dar. So können durch Setzungen und Sackungen ernsthafte Schäden an Bau-
werken eintreten. Wir empfehlen die Einbeziehung eines sachkundigen Baugrundgut-
achters sowie eine Beteiligung der LMBV zur Festlegung eventuell erforderlicher Siche-
rungsmaßnahmen. 
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3.3.4 Geodaten 
 
Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüs-
sen können bei Interesse unter der URL www.geologie.sachsen.de recherchiert, und 
sofern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden. Zur Übergabe der 
Schichtenverzeichnisse senden Sie bitte eine Email - Anfrage an bohrar-
chiv.lfulg@smul.sachsen.de. 
 
In Auswertung des Geodatenarchivs des LfULG [5] liegen im Umfeld des Plangebietes 
Bodenaufschlüsse vor. 
 
Weitere, z. T. interaktive Geodaten, wie geologische, geophysikalische, ingenieurgeo-
logische, hydrogeologische und rohstoffgeologische Karten stehen Ihnen ebenfalls un-
ter der URL www.geologie.sachsen.de sowie im Geoportal Sachsenatlas unter 
www.geoportal.sachsen.de zur Verfügung. 
 
3.3.5 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen 
 
Geologische Untersuchungen (wie z. B. Erkundungsbohrungen) sowie die dazu gehö-
rigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zustän-
dige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate nach dem 
Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten 
(Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) und spätestens sechs 
Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die Bewertungsda-
ten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) an die zuständige Behörde in 
Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
 
Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologi-
scher Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohr-
anzeige“ verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch 
erfolgen (https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzge-
setzes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen 
mit geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hyd-
rogeologische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der 
Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
i. V. Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  
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Vorentwürfe der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – 
Teilbereich 1“, Energiepark Borna – Teilbereich 2“ sowie 14. Änderung des FNP Borna  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 11.11.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die GRÜNE LIGA Sachsen e.V. bedankt sich für die Beteiligung im o.g. Verfahren und nimmt 
in Abstimmung mit dem Naturschutzverband Sachsen e.V. wie folgt Stellung. 
 
Das Vorhaben wird abgelehnt. 
 
Nachfolgend werden einige Gründe zur Ablehnung des Vorhabens aufgeführt. Die 
Aufstellung kann in dieser Planungsphase allerdings nicht abschließend sein und wird im 
weiteren Verlauf des Verfahrens sowie bei einer eventuell notwendig werdenden 
gerichtlichen Prüfung fachlich vertieft/ergänzt.  
 
 
Begründung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ besteht aus 
vier einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 143,95 Hektar. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 2“ besteht aus 
sechs einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 208,34 Hektar. 
 
Mit beiden Bebauungsplänen sollen insgesamt 352 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (i.d.R. 
Acker) mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden. 
 
Grundsätzlich steht der Naturschutzverband der Nutzung von Landwirtschaftsflächen für die 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen kritisch gegenüber, da diese den unverbauten 
Freiraum als Lebensraum wildlebender Tiere weiter einengen. Bereits aufgrund intensiver 
Landnutzung schreitet der Verlust der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen weiter 
voran. So hat sich der Bestand der Feldlerchen im Vergleich von vor 1989 mehr als halbiert. 
Kiebitz und Rebhuhn sind in Sachsen fast ausgestorben (Reduktion der Bestände um 90 % 
zum Vergleichszeitraum vor 1989).  
 
Wenn Landwirtschaftsflächen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden, wird  
 



a) das Renaturierungspotenzial dieser Bereiche auf Dauer zerstört und die damit im 
Zusammenhang stehenden Möglichkeiten der Neuschaffung bzw. Wiederherstellung von 
Lebensräumen bes. gefährdeter Arten (z.B. Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Hamster) bzw. 
Aufwertungsmaßnahmen für den Biotopverbund unterbunden, 
 
b) die Wiederherstellung des Wasserrückhaltevermögens und damit vorbeugender Maß-
nahmen eines nachhaltigen und zukunftsorientierten Hochwasserschutzes in Zeiten des 
Klimawandels auf Dauer verhindert, 
 
c) der Tierwelt Lebensraum genommen und der Biotopverbund unterbunden, da 
Photovoltaikanlagen großflächig eingezäunt werden. 
 
Laut Regionalplan Leipzig-Westsachsen (5.1.4 Nutzung solarer Strahlungsenergie) soll 
grundsätzlich die Nutzung solarer Strahlungsenergie bevorzugt innerhalb bebauter Bereiche 
erfolgen. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Bereiche soll auf 
geeigneten Flächen erfolgen (Z 5.1.4.2).  
 
Geeignete Flächen sind  
- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Einrichtungen,  
- Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen,  
- Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung,  
- Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen,  
- Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologische oder 

ästhetische Funktionen,  
- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und  
- Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen.  
 
Die Vorhabengebiete fallen nicht unter die o.g. Kategorien. 
 
Unzulässig ist die Errichtung derartiger Anlagen (Z 5.1.4.3) in folgenden Gebieten: 
- Vorranggebiete Landwirtschaft  
- Vorranggebiete Waldmehrung  
 
Die Vorhabenflächen liegen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sowie 
Waldmehrung. 
 
Laut Landesentwicklungsplan (Z 5.1.1) haben die Träger der Regionalplanung darauf hin zu 
wirken, dass die Nutzung der Erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und 
umweltverträglich ausgebaut werden kann.  
 
Bei einer geplanten Vorhabengröße von 352 ha LN ist keine flächensparende Nutzung 
erkennbar.  
 
Damit widerspricht das Vorhaben regionalplanerischen Festlegungen. 
 
Die durch Photovoltaikanlagen gelieferte Energie ist zudem weder grundlastfähig noch 
immer verfügbar. Gerade in Zeiten hohen Stromverbrauchs und der aktuellen Witterungslage 
(kalte, trübe Wintertage und –nächte) ist ihr Versorgungsbeitrag zu vernachlässigen. So 
wurden z.B. am 11.12.2022 zur Mittagszeit in Deutschland 2,855 GW solar erzeugt bei 
einem Verbrauch 53,221 GW. Auch bei einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien 
(Wind, Solar) kann der Strombedarf im Jahresverlauf nicht gedeckt werden. Dies ist bereits 
jetzt erkennbar (siehe Anlage). Nennenswerte Speicherkapazitäten gibt es nicht und wird es 
bei derzeitigem Technikstand auch nicht geben. Die Wasserstoffproduktion bietet aufgrund 
der hohen Umwandlungsverluste (Strom – Wasserstoff – Strom Wirkungsgrad 25 %) keine 
wirtschaftliche Lösung als „Stromspeicher“.  
 



Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient daher auch nicht der öffentlichen Sicherheit, 
wie in der Begründung behauptet.  
 
Der Regionalplanerischen Einordnung des Plangebiets ging ein intensiver und z.T. 
langwieriger Abstimmungs- und Abwägungsprozess voraus, in dessen Ergebnis letztendlich 
die Entscheidung zu Gunsten der Einordnung als Vorranggebiete Landwirtschaft oder 
Waldmehrung erfolgte. Würde nun diese Entscheidung zur Disposition gestellt werden und 
die Fläche für eine industriell-überprägte Bebauung mittels Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung gestellt werden, würden die so entstehenden Flächendefizite z.B. bei der 
Landwirtschaft bei kommenden regionalplanerischen Entscheidungen auch zu Lasten des 
Flächenpools für die Entwicklung von Natur und Landschaft bzw. des Biotop- und 
Artenschutzes getroffen werden. Dies widerspricht der Interessenlage des 
Naturschutzverbandes.  
 
Nicht zuletzt erlangen angesichts der aktuellen politischen und klimatischen Entwicklungen 
landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln einen immer 
größeren Stellenwert. Ein möglicher Verweis auf „Agro-Photovoltaiksysteme“ ginge ins 
Leere, da die geplante enge Anordnung der Solarmodule keine landwirtschaftliche Nutzung 
mehr zulässt, auch ist das Verhältnis von Aufwand/Nutzen von Agro-Photovoltaikanlagen 
noch völlig ungeklärt. Der Verweis auf einen späteren Rückbau der Anlagen zugunsten von 
Landwirtschaftsflächen ist aufgrund des unbekannten, in jedem Fall aber mehrere 
Jahrzehnte umfassenden Zeitrahmens (aktuell werden 40 Jahre als Pachtzeitraum 
gehandelt) nur theoretischer Natur. Aktuelle negative Auswirkungen auf 
Landwirtschaftsflächen sind jedoch nicht nur die Konkurrenz in der Fläche (Produktion), 
sondern auch die Konkurrenz auf dem Pachtpreis-Markt, was zu immer weiter steigenden 
Pachtpreisen und letztlich auch Produktpreisen führt. Damit wird der Steuerzahler nicht nur 
bei der Subventionierung nicht-grundlastfähiger Energieerzeugung zur Kasse gebeten, 
sondern auch bei den daraus resultierenden steigenden Lebensmittelpreisen. 
 
Allein bereits aufgrund ihrer Großflächigkeit greift die geplante industriell-überprägende 
Bebauung mittels Photovoltaikanlagen im Außenbereich grundlegend in den Landschafts-
raum und die ökologischen Wechselwirkungen zwischen Habitatausstattung und Arten-
vorkommen ein. Dies ist umso gravierender, da die Plangebiete aufgrund seiner 
ertragsarmen Böden wichtige Funktionen als Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Rastgebiet für 
wildlebende Tierarten übernimmt, denen mittels Einzäunung der Lebensraum entzogen bzw. 
zerschnitten wird. Mit der technischen Verbauung einher geht eine Verdrängung dieser Arten 
an die Ränder des Plangebietes oder in völlig ungeeignete Bereiche (was in einigen Fällen 
das Gleiche ist).   
 
Die durch Einzäunung verursachte Lebensraumeinengung des heimischen Wildes bedingt 
einen höheren Verbissdruck auf den benachbarten Gehölzflächen bzw. in der Feldflur. Dies 
alles mit der Erhöhung des Jagddrucks lösen zu wollen, widerspricht tierethischen und 
humanen Gedankengängen.  
 
Die großflächigen Photovoltaikanlagen tragen zur weiteren Technisierung der Landschaft 
bei. Dass mit der Industrialisierung des ländlichen Freiraums durch Baulichkeiten das 
ästhetische Grundempfinden des Menschen und damit die Heimatliebe und Heimat-
verbundenheit beeinträchtigt und alle bisherigen Bemühungen im Baugesetzbuch, dem 
Bauen im Außenbereich und damit der Zersiedelung der Landschaft zu begegnen, 
konterkariert werden, muss an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ambitionen zur Mehrung von Photovoltaik-
anlagen direkt mit der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung der Sicherung bzw. Erhöhung 
der Biodiversität konkurrieren und damit direkt in die vom Bundesgerichtshof formulierte 
Forderung der Generationengerechtigkeit aller Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland 
eingreifen.  



 
Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist eine Verbauung von Flächen, die der 
Nahrungsmittelproduktion dienen zu Gunsten einer wetter- und tageslichtabhängigen 
Energieerzeugung strategisch und gesamtgesellschaftlich widersinnig. 
 
Der Zubau von Photovoltaikanlagen ist deshalb nur auf baulich vorgeprägten Standorten wie 
versiegelten Flächen, in Industriegebieten und vor allem auf Dächern zu realisieren. Das ist 
vorliegend nicht gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
T. Mehnert 
Vorsitzender 
 
 
Anlage 
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1. Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient nicht der öffentlichen 
Sicherheit und stellt damit kein überragendes öffentliches Interesse dar. Im Gegenteil 
führt er zu größtmöglicher Unsicherheit hinsichtlich Strombedarfsdeckung und 
Netzstabilität. 

2. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann weder 2030, 2035 oder später eine 
Klimaneutralität erreicht werden.  

Begründung: 

Referentenentwurf EEG 2023: 

„Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient der öffentlichen Sicherheit und 
stellt ein überragendes öffentliches Interesse dar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen 
Energie- und Klimapolitik. In Deutschland soll im Rahmen dessen der Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent 
steigen, bis 2050 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt 
werden (EEG 2021). Mit dem durch die Bundesregierung vorgelegten Entwurf für das EEG 
2023 sollen diese Zielvorgaben noch einmal erhöht werden. Vorgesehen ist eine 
Steigerung auf 80 Prozent bis 2030, die Klimaneutralität der Stromversorgung soll 
2035 erreicht sein“  

Im Jahr 2021 hatten die erneuerbaren Energien folgende Anteile bei der Energiegewinnung: 

 

Das heißt, ca. 41 % des insgesamt 2021 erzeugten Stroms geht auf erneuerbare Energien 
zurück. 

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittswert. Im Detail kann es aber auch so 
aussehen:
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In der Woche vom 28.11. – 07.12.2022 wurde der Strombedarf in Deutschland wie folgt 
gedeckt 1:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser Winterwoche des Jahres 2022 von den benötigten 60 - 80 
GW zeitweise nur 10 - 15 GW durch erneuerbare Energien geliefert wurden (bei einer 
installierten Leistung von ca. 130 GW!) und nur ein Bruchteil davon solar.  

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird durch konventionelle 
Kraftwerke (Kohle, Gas, Atom) gedeckt. 

 

Auf der Basis der aktuellen Daten lässt sich bei https://www.agora-energiewende.de/ eine 
Hochrechnung der Strombedarfsdeckung für die Zukunft erstellen, bei welcher die 
Bruttostromerzeugung bei unterschiedlich hohen Anteilen an erneuerbaren Energien 
simuliert wird. Gleichzeitig berücksichtigen die Berechnung auch Bedarfssteigerungen durch 
die weitere Elektrifizierung der Volkswirtschaft (E-Mobilität, Wärmepumpen, 
Wasserstoffstrategie). 

 

                                                           
1 https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/28.11.2022/07.12.2022/today/ 
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Bei einer Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 81% (Ziel soll in 2030 erreicht 
werden) sehen Strombedarf und Stromerzeugung im Vergleichszeitraum vom 28.11. – 
07.12. folgendermaßen aus 2:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser künftigen Winterwoche des Jahres 2030 von den benötigten 
75 – 140 GW (flexibilisiert, d.h. Abschaltungen inclusive!) trotz massivem Zubaus der 
erneuerbaren Energien zeitweise nur 13 - 20 GW durch diese geliefert werden. Weiterhin ist 
erkennbar, dass bei zunehmend tiefen Temperaturen (z.B. ab 7.12. in obiger Grafik) der 
Stromverbrauch erheblich steigt (was z.B. mit dem steigenden Strombedarf für 
Wärmepumpen bei niedrigen Temperaturen zusammenhängt). 

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird nun als Residuallast 
deklariert. Diese kann bis zu 100 GW betragen.  

• Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Atom) gibt es jedoch in Deutschland des 
Jahres 2030 nicht mehr. 

Wie soll künftig die Residuallast abgedeckt werden? 

„Der Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums hat auch Szenarien mit geringer 
Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen sehr genau untersucht. Er kommt zu dem 
                                                           
2 https://www.agora-
energiewende.de/service/agorameter/chart/future_power_generation/28.11.2022/07.12.2022/future/2037/ 
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Ergebnis, dass in solchen Situationen Gaskraftwerke und Speicher zum Einsatz kommen. 
Zusätzlich können Lastmanagement und Importe genutzt werden. 
 
Als zusätzliche Absicherung gibt es in Deutschland verschiedene Reserven von zukünftig in 
Summe rund 10 Gigawatt Leistung oder umgerechnet rund 20 großen Kraftwerken. Das ist 
mehr als der gesamte österreichische Kraftwerkspark und bereits heute einmalig in Europa. 

Das Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums zur Versorgungssicherheit analysiert 
auch Situationen in Deutschland und unseren europäischen Nachbarländern mit hohem 
Strom- und Gasverbrauch, wie sie typischerweise bei sehr kalten Temperaturen auftreten 
können. Für solche Situationen sind wir gut gerüstet.“ 3 

Wieviele Gaskraftwerk würden im Jahr 2030 gebraucht, um die Residuallast abzudecken? 

„Auf Grundlage des Koalitionsvertrags und der jüngsten Dena-Leitstudie ist bis 2030 
ein Zubau an Gaskraftwerken in Höhe von 23 Gigawatt nötig, wir sehen einen Bedarf an 
regelbarer Leistung von 20 bis 30 Gigawatt. Das entspricht etwa 50 bis 75 Kraftwerken.“ 4 

Unabhängig davon, dass der Zubau u.M.n. deutlich zu gering bemessen ist, bedeutet das, 
dass zwischen 2023 und 2030 jährlich 6 bis 9 neue Gaskraftwerke mit einer elektrischen  
Leistung von 2,5 GW gebaut werden müssten.  

Aktuell befinden sich in Deutschland 19 Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 
11,2 GW in Planung. Davon vier im Bau. 5 

Der Neubau eines Gaskraftwerkes dauert im Schnitt 7 Jahre. Das heißt, der Bau aller 
Gaskraftwerke müsste 2023 begonnen werden. Das ist aber nicht der Fall. 

Bei einer Residuallast von bis zu 100 GW im Jahr 2030 würden selbst für den Fall, dass alle 
in Planung befindlichen Kraftwerke 2030 fertig gebaut wären, diese nur ca. 1/10 der 
benötigten Strommenge liefern können. Ob und für welchen Preis die benötigten 
Gasmengen bezogen werden können, ist unklar. In jedem Fall werden diese Gaskraftwerke 
CO2 emittieren. Eine Klimaneutralität ist weder 2030 noch 2035 gegeben. Unklar ist auch, 
woher der restliche Strom käme. 

Und Speicher? 

Speicher in Größenordnungen von mehreren GW gibt es bisher nicht. Mit 50 MW (0,05 GW) 
ist der Batteriespeicher auf dem Gelände des LEAG-Braunkohlekraftwerks in Schwarze 
Pumpe derzeit die größte Anlage dieser Art in Deutschland. Er hat 25 Millionen Euro 
gekostet. Es müssten allein für die Speicherung von 10 GW 200 derartiger Speicher richtet 
werden (Kosten 5 Milliarden Euro).  

                                                           
3https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-
kohleausstieg.html#:~:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A
4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden. 
4 https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-
strommarktdesign, 07.02.2022 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland) 

 

https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-strommarktdesign
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-strommarktdesign
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland
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Vorentwürfe der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – Teil-
bereich 1“, Energiepark Borna – Teilbereich 2“ sowie 14. Änderung des FNP Borna  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 11.11.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Naturschutzverbandes Sachsen e.V. (NaSa) bedanke ich mich für die Be-
teiligung im Verfahren und die ausgereichten Unterlagen. In Abstimmung mit der 
GRÜNEN LIGA Sachsen e.V. nimmt der NaSa e.V. wie folgt Stellung. 
 
Das Vorhaben wird abgelehnt. 
 
Nachfolgend werden einige Gründe zur Ablehnung des Vorhabens aufgeführt. Die Auf-
stellung kann in dieser Planungsphase allerdings nicht abschließend sein und wird im 
weiteren Verlauf des Verfahrens sowie bei einer eventuell notwendig werdenden gerichtli-
chen Prüfung fachlich vertieft/ergänzt.  
 
 
Begründung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ besteht 
aus vier einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 143,95 Hektar. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 2“ besteht 
aus sechs einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 208,34 Hektar. 
 
Mit beiden Bebauungsplänen sollen insgesamt 352 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
(i.d.R. Acker) mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden. 
 
Grundsätzlich steht der Naturschutzverband der Nutzung von Landwirtschaftsflächen für 
die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen kritisch gegenüber, da diese den 
unverbauten Freiraum als Lebensraum wildlebender Tiere weiter einengen. Bereits auf-
grund intensiver Landnutzung schreitet der Verlust der Biodiversität auf landwirtschaftli-
chen Flächen weiter voran. So hat sich der Bestand der Feldlerchen im Vergleich von vor 
1989 mehr als halbiert. Kiebitz und Rebhuhn sind in Sachsen fast ausgestorben (Reduk-
tion der Bestände um 90 % zum Vergleichszeitraum vor 1989).  
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Wenn Landwirtschaftsflächen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden, wird  
 
a) das Renaturierungspotenzial dieser Bereiche auf Dauer zerstört und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Möglichkeiten der Neuschaffung bzw. Wiederherstellung von 
Lebensräumen bes. gefährdeter Arten (z.B. Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Hamster) 
bzw. Aufwertungsmaßnahmen für den Biotopverbund unterbunden, 
 
b) die Wiederherstellung des Wasserrückhaltevermögens und damit vorbeugender Maß-
nahmen eines nachhaltigen und zukunftsorientierten Hochwasserschutzes in Zeiten des 
Klimawandels auf Dauer verhindert, 
 
c) der Tierwelt Lebensraum genommen und der Biotopverbund unterbunden, da 
Photovoltaikanlagen großflächig eingezäunt werden. 
 
Laut Regionalplan Leipzig-Westsachsen (5.1.4 Nutzung solarer Strahlungsenergie) soll 
grundsätzlich die Nutzung solarer Strahlungsenergie bevorzugt innerhalb bebauter Berei-
che erfolgen. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Bereiche soll 
auf geeigneten Flächen erfolgen (Z 5.1.4.2).  
 
Geeignete Flächen sind  
- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Einrichtun-

gen,  
- Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen,  
- Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung,  
- Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen,  
- Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologische 

oder ästhetische Funktionen,  
- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und  
- Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen.  
 
Die Vorhabengebiete fallen nicht unter die o.g. Kategorien. 
 
Unzulässig ist die Errichtung derartiger Anlagen (Z 5.1.4.3) in folgenden Gebieten: 
- Vorranggebiete Landwirtschaft  
- Vorranggebiete Waldmehrung  
 
Die Vorhabenflächen liegen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sowie 
Waldmehrung. 
 
Laut Landesentwicklungsplan (Z 5.1.1) haben die Träger der Regionalplanung darauf hin 
zu wirken, dass die Nutzung der Erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und 
umweltverträglich ausgebaut werden kann.  
 
Bei einer geplanten Vorhabengröße von 352 ha LN ist keine flächensparende Nutzung 
erkennbar.  
 
Damit widerspricht das Vorhaben regionalplanerischen Festlegungen. 
 
Die durch Photovoltaikanlagen gelieferte Energie ist zudem weder grundlastfähig noch 
immer verfügbar. Gerade in Zeiten hohen Stromverbrauchs und der aktuellen Witterungs-
lage (kalte, trübe Wintertage und –nächte) ist ihr Versorgungsbeitrag zu vernachlässigen. 
So wurden z.B. am 11.12.2022 zur Mittagszeit in Deutschland 2,855 GW solar erzeugt 
bei einem Verbrauch 53,221 GW. Auch bei einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien (Wind, Solar) kann der Strombedarf im Jahresverlauf nicht gedeckt werden. 
Dies ist bereits jetzt erkennbar (siehe Anlage). Nennenswerte Speicherkapazitäten gibt es 
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nicht und wird es bei derzeitigem Technikstand auch nicht geben. Die Wasserstoffproduk-
tion bietet aufgrund der hohen Umwandlungsverluste (Strom – Wasserstoff – Strom Wir-
kungsgrad 25 %) keine wirtschaftliche Lösung als „Stromspeicher“.  
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient daher auch nicht der öffentlichen Sicher-
heit, wie in der Begründung behauptet.  
 
Der Regionalplanerischen Einordnung des Plangebiets ging ein intensiver und z.T. lang-
wieriger Abstimmungs- und Abwägungsprozess voraus, in dessen Ergebnis letztendlich 
die Entscheidung zu Gunsten der Einordnung als Vorranggebiete Landwirtschaft oder 
Waldmehrung erfolgte. Würde nun diese Entscheidung zur Disposition gestellt werden 
und die Fläche für eine industriell-überprägte Bebauung mittels Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung gestellt werden, würden die so entstehenden Flächendefizite z.B. bei der 
Landwirtschaft bei kommenden regionalplanerischen Entscheidungen auch zu Lasten des 
Flächenpools für die Entwicklung von Natur und Landschaft bzw. des Biotop- und Arten-
schutzes getroffen werden. Dies widerspricht der Interessenlage des Naturschutzverban-
des.  
 
Nicht zuletzt erlangen angesichts der aktuellen politischen und klimatischen Entwicklun-
gen landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln einen 
immer größeren Stellenwert. Ein möglicher Verweis auf „Agro-Photovoltaiksysteme“ ginge 
ins Leere, da die geplante enge Anordnung der Solarmodule keine landwirtschaftliche 
Nutzung mehr zulässt, auch ist das Verhältnis von Aufwand/Nutzen von Agro-
Photovoltaikanlagen noch völlig ungeklärt. Der Verweis auf einen späteren Rückbau der 
Anlagen zugunsten von Landwirtschaftsflächen ist aufgrund des unbekannten, in jedem 
Fall aber mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitrahmens (aktuell werden 40 Jahre als 
Pachtzeitraum gehandelt) nur theoretischer Natur. Aktuelle negative Auswirkungen auf 
Landwirtschaftsflächen sind jedoch nicht nur die Konkurrenz in der Fläche (Produktion), 
sondern auch die Konkurrenz auf dem Pachtpreis-Markt, was zu immer weiter steigenden 
Pachtpreisen und letztlich auch Produktpreisen führt. Damit wird der Steuerzahler nicht 
nur bei der Subventionierung nicht-grundlastfähiger Energieerzeugung zur Kasse gebe-
ten, sondern auch bei den daraus resultierenden steigenden Lebensmittelpreisen. 
 
Allein bereits aufgrund ihrer Großflächigkeit greift die geplante industriell-überprägende 
Bebauung mittels Photovoltaikanlagen im Außenbereich grundlegend in den Landschafts-
raum und die ökologischen Wechselwirkungen zwischen Habitatausstattung und Arten-
vorkommen ein. Dies ist umso gravierender, da die Plangebiete aufgrund seiner ertrags-
armen Böden wichtige Funktionen als Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Rastgebiet für 
wildlebende Tierarten übernimmt, denen mittels Einzäunung der Lebensraum entzogen 
bzw. zerschnitten wird. Mit der technischen Verbauung einher geht eine Verdrängung 
dieser Arten an die Ränder des Plangebietes oder in völlig ungeeignete Bereiche (was in 
einigen Fällen das Gleiche ist).   
 
Die durch Einzäunung verursachte Lebensraumeinengung des heimischen Wildes be-
dingt einen höheren Verbissdruck auf den benachbarten Gehölzflächen bzw. in der Feld-
flur. Dies alles mit der Erhöhung des Jagddrucks lösen zu wollen, widerspricht tierethi-
schen und humanen Gedankengängen.  
 
Die großflächigen Photovoltaikanlagen tragen zur weiteren Technisierung der Landschaft 
bei. Dass mit der Industrialisierung des ländlichen Freiraums durch Baulichkeiten das äs-
thetische Grundempfinden des Menschen und damit die Heimatliebe und Heimat-
verbundenheit beeinträchtigt und alle bisherigen Bemühungen im Baugesetzbuch, dem 
Bauen im Außenbereich und damit der Zersiedelung der Landschaft zu begegnen, kon-
terkariert werden, muss an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.  
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ambitionen zur Mehrung von Photovoltaik-
anlagen direkt mit der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung der Sicherung bzw. Er-
höhung der Biodiversität konkurrieren und damit direkt in die vom Bundesgerichtshof for-
mulierte Forderung der Generationengerechtigkeit aller Maßnahmen der Bundesrepublik 
Deutschland eingreifen.  
 
Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist eine Verbauung von Flächen, die 
der Nahrungsmittelproduktion dienen zu Gunsten einer wetter- und tageslichtabhängigen 
Energieerzeugung strategisch und gesamtgesellschaftlich widersinnig. 
 
Der Zubau von Photovoltaikanlagen ist deshalb nur auf baulich vorgeprägten Standorten 
wie versiegelten Flächen, in Industriegebieten und vor allem auf Dächern zu realisieren. 
Das ist vorliegend nicht gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
U. Straßburg 
Kassenwart 
 
 
Anlage 
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1. Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient nicht der öffentlichen 
Sicherheit und stellt damit kein überragendes öffentliches Interesse dar. Im Gegenteil 
führt er zu größtmöglicher Unsicherheit hinsichtlich Strombedarfsdeckung und 
Netzstabilität. 

2. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann weder 2030, 2035 oder später eine 
Klimaneutralität erreicht werden.  

Begründung: 

Referentenentwurf EEG 2023: 

„Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient der öffentlichen Sicherheit und 
stellt ein überragendes öffentliches Interesse dar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen 
Energie- und Klimapolitik. In Deutschland soll im Rahmen dessen der Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent 
steigen, bis 2050 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt 
werden (EEG 2021). Mit dem durch die Bundesregierung vorgelegten Entwurf für das EEG 
2023 sollen diese Zielvorgaben noch einmal erhöht werden. Vorgesehen ist eine 
Steigerung auf 80 Prozent bis 2030, die Klimaneutralität der Stromversorgung soll 
2035 erreicht sein“  

Im Jahr 2021 hatten die erneuerbaren Energien folgende Anteile bei der Energiegewinnung: 

 

Das heißt, ca. 41 % des insgesamt 2021 erzeugten Stroms geht auf erneuerbare Energien 
zurück. 

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittswert. Im Detail kann es aber auch so 
aussehen:
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In der Woche vom 28.11. – 07.12.2022 wurde der Strombedarf in Deutschland wie folgt 
gedeckt 1:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser Winterwoche des Jahres 2022 von den benötigten 60 - 80 
GW zeitweise nur 10 - 15 GW durch erneuerbare Energien geliefert wurden (bei einer 
installierten Leistung von ca. 130 GW!) und nur ein Bruchteil davon solar.  

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird durch konventionelle 
Kraftwerke (Kohle, Gas, Atom) gedeckt. 

 

Auf der Basis der aktuellen Daten lässt sich bei https://www.agora-energiewende.de/ eine 
Hochrechnung der Strombedarfsdeckung für die Zukunft erstellen, bei welcher die 
Bruttostromerzeugung bei unterschiedlich hohen Anteilen an erneuerbaren Energien 
simuliert wird. Gleichzeitig berücksichtigen die Berechnung auch Bedarfssteigerungen durch 
die weitere Elektrifizierung der Volkswirtschaft (E-Mobilität, Wärmepumpen, 
Wasserstoffstrategie). 

 

                                                           
1 https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/28.11.2022/07.12.2022/today/ 
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Bei einer Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 81% (Ziel soll in 2030 erreicht 
werden) sehen Strombedarf und Stromerzeugung im Vergleichszeitraum vom 28.11. – 
07.12. folgendermaßen aus 2:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser künftigen Winterwoche des Jahres 2030 von den benötigten 
75 – 140 GW (flexibilisiert, d.h. Abschaltungen inclusive!) trotz massivem Zubaus der 
erneuerbaren Energien zeitweise nur 13 - 20 GW durch diese geliefert werden. Weiterhin ist 
erkennbar, dass bei zunehmend tiefen Temperaturen (z.B. ab 7.12. in obiger Grafik) der 
Stromverbrauch erheblich steigt (was z.B. mit dem steigenden Strombedarf für 
Wärmepumpen bei niedrigen Temperaturen zusammenhängt). 

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird nun als Residuallast 
deklariert. Diese kann bis zu 100 GW betragen.  

• Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Atom) gibt es jedoch in Deutschland des 
Jahres 2030 nicht mehr. 

Wie soll künftig die Residuallast abgedeckt werden? 

„Der Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums hat auch Szenarien mit geringer 
Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen sehr genau untersucht. Er kommt zu dem 
                                                           
2 https://www.agora-
energiewende.de/service/agorameter/chart/future_power_generation/28.11.2022/07.12.2022/future/2037/ 
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Ergebnis, dass in solchen Situationen Gaskraftwerke und Speicher zum Einsatz kommen. 
Zusätzlich können Lastmanagement und Importe genutzt werden. 
 
Als zusätzliche Absicherung gibt es in Deutschland verschiedene Reserven von zukünftig in 
Summe rund 10 Gigawatt Leistung oder umgerechnet rund 20 großen Kraftwerken. Das ist 
mehr als der gesamte österreichische Kraftwerkspark und bereits heute einmalig in Europa. 

Das Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums zur Versorgungssicherheit analysiert 
auch Situationen in Deutschland und unseren europäischen Nachbarländern mit hohem 
Strom- und Gasverbrauch, wie sie typischerweise bei sehr kalten Temperaturen auftreten 
können. Für solche Situationen sind wir gut gerüstet.“ 3 

Wieviele Gaskraftwerk würden im Jahr 2030 gebraucht, um die Residuallast abzudecken? 

„Auf Grundlage des Koalitionsvertrags und der jüngsten Dena-Leitstudie ist bis 2030 
ein Zubau an Gaskraftwerken in Höhe von 23 Gigawatt nötig, wir sehen einen Bedarf an 
regelbarer Leistung von 20 bis 30 Gigawatt. Das entspricht etwa 50 bis 75 Kraftwerken.“ 4 

Unabhängig davon, dass der Zubau u.M.n. deutlich zu gering bemessen ist, bedeutet das, 
dass zwischen 2023 und 2030 jährlich 6 bis 9 neue Gaskraftwerke mit einer elektrischen  
Leistung von 2,5 GW gebaut werden müssten.  

Aktuell befinden sich in Deutschland 19 Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 
11,2 GW in Planung. Davon vier im Bau. 5 

Der Neubau eines Gaskraftwerkes dauert im Schnitt 7 Jahre. Das heißt, der Bau aller 
Gaskraftwerke müsste 2023 begonnen werden. Das ist aber nicht der Fall. 

Bei einer Residuallast von bis zu 100 GW im Jahr 2030 würden selbst für den Fall, dass alle 
in Planung befindlichen Kraftwerke 2030 fertig gebaut wären, diese nur ca. 1/10 der 
benötigten Strommenge liefern können. Ob und für welchen Preis die benötigten 
Gasmengen bezogen werden können, ist unklar. In jedem Fall werden diese Gaskraftwerke 
CO2 emittieren. Eine Klimaneutralität ist weder 2030 noch 2035 gegeben. Unklar ist auch, 
woher der restliche Strom käme. 

Und Speicher? 

Speicher in Größenordnungen von mehreren GW gibt es bisher nicht. Mit 50 MW (0,05 GW) 
ist der Batteriespeicher auf dem Gelände des LEAG-Braunkohlekraftwerks in Schwarze 
Pumpe derzeit die größte Anlage dieser Art in Deutschland. Er hat 25 Millionen Euro 
gekostet. Es müssten allein für die Speicherung von 10 GW 200 derartiger Speicher richtet 
werden (Kosten 5 Milliarden Euro).  

                                                           
3https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-
kohleausstieg.html#:~:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A
4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden. 
4 https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-
strommarktdesign, 07.02.2022 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland) 

 

https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html#:%7E:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-strommarktdesign
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-strommarktdesign
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland
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